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I.	 EINLEITUNG UND PROBLEMAUFRISS

1	 Siehe VfSlg 9975/1984.
2	 Zur Bodenstrategie der EU-Kommission 2012 siehe Kerschner, Rückwidmung, Entschädigung und Amtshaftung, Festschrift für Eva Schulev-

Steindl (2024), 271 m. w. N.
3	 Wurde am 29.02.2024 in der ÖROK-Fassung vom Juni 2023 von den Landes-Raumordnungsreferent:innen aller Bundesländer (ohne Beteiligung 

des Bundes) beschlossen; zu den Forderungen nach mehr Rückwidmungen siehe Kap. 4.4.4, 21. Zum Rechtscharakter siehe unten IX.
4	 Vom Bundesvorstand des Österreichischen Gemeindebundes im September 2024 beschlossen.
5	 Siehe unten VI.2.
6	 In Wien ist die Raumordnung in die Wr BauO integriert.

1.	 Alle österreichischen Bundesländer weisen be-
trächtliche Baulandüberhänge auf. Die Gründe 
für die Nichtbebauung sind vielfältig, zwingen 
aber die Gemeinden, den erforderlichen Bedarf 
an aktuell benötigtem Baugrund durch Neu-
widmungen abzudecken. Vielfach würde das 
nicht bebaute Bauland auch für andere im öf-
fentlichen Interesse gelegene Zwecke, für die 
eine andere Widmung als Bauland erforderlich 
wäre, benötigt. Das Thema „Rückwidmungen“ 
wird schon seit den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Re-
duktion der Baulandüberhänge diskutiert und 
auch juristisch thematisiert.1 In letzter Zeit sind 
Rückwidmungen im Lichte der zunehmenden 
Bodenverknappung durch hohe Flächeninan-
spruchnahme und fortschreitende Bodenver-
siegelung, aber auch wegen der Bedrohungen 
durch den Klimawandel als Teil von Konzep-
ten, wie der Bodenstrategie für Österreich und 
des Kommunalen Bodenschutzplans, im Zu-
sammenhang mit umweltpolitischen und ins-
besondere klimapolitischen Überlegungen 
thematisiert worden.2

2.	 Die Bodenstrategie für Österreich3 sieht in der 
Rücknahme der beträchtlichen Baulandüber
hänge einen wesentlichen Ansatzpunkt für eine 
flächensparende Siedlungsentwicklung. Rück-
widmungen sollen insbesondere für Liegen-
schaften intensiviert werden, die für besondere 
(landwirtschaftliche, klimatische, ökologische) 
Freif lächenfunktionen oder zum Schutz vor 
Naturgefahren benötigt werden. Dazu sollen 
die raumordnungsgesetzlichen Bestimmun-
gen erweitert sowie neue öffentliche Interes-
sen bezüglich Grünraumfunktionen definiert 
werden. Diese (neuen) öffentlichen Interessen 
sollen Basis für entschädigungslose Rückwid-
mungen werden. Für entschädigungspflichtige 
Rückwidmungen sollen entsprechende finan-
zielle Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, um die Gemeinden schadlos zu halten. In-
wieweit solche (neuen) öffentlichen Interessen 
Basis für entschädigungslose Rückwidmungen 

sein können, müsse rechtlich geprüft werden. 
Der Auftrag zur vorliegenden Studie wurde von 
der ÖROK im Sinne der Bodenstrategie erteilt.

3.	 Der Kommunale Bodenschutzplan4 sieht in 
Rückwidmungen eine wichtige Maßnahme für 
einen sparsamen Umgang mit der Ressource 
Boden. Rückwidmungen sollten insbesonde-
re verfügt werden, wenn der Widmungszweck 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist erfüllt 
wird oder wenn die betreffenden Flächen auf-
grund von Standortgegebenheiten für eine 
Bebauung ungeeignet sind (z. B. Hochwasser-
gefährdung), wenn sie eine hohe landwirt-
schaftliche Wertigkeit aufweisen oder andere 
bedeutsame Freiraumfunktionen (z. B. Kalt-
luftschneisen) erfüllen. Sie sollten außerhalb 
des geschlossenen Siedlungsgebietes liegen. 
Verlangt wird eine grundsätzliche Entschädi-
gungsfreiheit und die Schaffung klarer gesetz-
licher Grundlagen für rechtssichere Rückwid-
mungen.

4.	 Rückwidmungen stellen so gut wie immer 
Eingriffe in Grundrechte dar. Daher werden 
diese Fragen rechtspolitisch mitunter sehr 
kontroversiell diskutiert. Vor allem die Fragen 
der entschädigungslosen Rückwidmungen 
werden – je nach Interessenlage – sehr unter-
schiedlich diskutiert. Vor allem das Grund-
recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums 
(Art 5 StGG, Art 1 1. ZPEMRK) wirft die Frage 
nach der Entschädigungspflicht für Rückwid-
mungen auf. Die – ohnehin eher spärliche  – 
Judikatur des VfGH und des OGH ist durch 
Meinungsverschiedenheiten beider Gerichts-
höfe bezüglich der Notwendigkeit der Entschä-
digung von Rückwidmungen gekennzeichnet, 
lässt zwar einige Fragen offen, weist aber bei ge-
nauerer Betrachtung inhaltlich größere Über
einstimmung auf, als vielfach behauptet wird.5

5.	 Die verwaltungsrechtlichen Grundlagen der 
Rückwidmungen finden sich in den Raumord-
nungsgesetzen6 der Länder. Sie sind als Maß-
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nahmen der örtlichen Raumordnung in Form 
von Finalnormen, also gesetzlichen Zielvorga-
ben, rechtlich verankert.7 Verpflichtungen zur 
Rückwidmung werden als Konditionalnormen 
verfügt. Danach steht den Gemeinden bei ihrer 
Anwendung ein relativ weites Planungsermes-
sen zu, welches jedoch durch eine Bindung 
an verfahrensrechtliche Vorgaben und verfas-
sungsrechtliche Schranken beschränkt ist.

6.	 Gegenstand dieses Rechtsgutachtens ist die 
Aufarbeitung dieser rechtlichen Vorgaben 
und der Versuch der Klärung ausgewählter 
offener Rechtsfragen. Dies soll anhand des 
positiven Rechts, der Judikatur der Höchst-
gerichte und des rechtswissenschaftlichen 
Schrifttums erarbeitet werden. Die praktischen 
Anwendungsbeispiele und Hinweise auf die 
Rückwidmungspraxis werden im zweiten Teil 
dieser Studie dargestellt. Beide Teile sollen 

7	 Siehe Oberndorfer, Strukturprobleme des Raumordnungsrechts, Die Verwaltung (1972), 257; Zur verfassungsrechtlichen Kontrolle von Flächen-
widmungsplänen, ÖZW, 1978, 97; Pernthaler, Raumordnung und Verfassung, Bd 2 (1978), 47.

zusammen als wissenschaftlich fundiertes 
Handbuch der Theorie und Praxis von Rück-
widmungen Gemeindefunktionär:innen und 
Planer:innen ihre Arbeit erleichtern.

7.	 Das Rechtsgutachten konzentriert sich auf acht 
Bundesländer und klammert die Rechtslage in 
Wien von der Bearbeitung aus. Dies hat seinen 
Grund in der etwas anderen Rechtslage und 
vor allem in anderen, speziellen Problemen 
der Bundeshauptstadt, bei deren Bewältigung 
Rückwidmungen keine oder nur eine margina-
le Rolle spielen. Daher sind Rückwidmungen in 
Wien auch kein Thema in der Judikatur.

8.	 Das Rechtsgutachten klammert auch Fragen 
der Finanzierung der Entschädigung für Rück-
widmungen aus. Dies war nicht Gegenstand 
des Auftrags und würde auch den Rahmen der 
Studie überschreiten. 
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II.	 DIE ZU KLÄRENDEN RECHTSFRAGEN

•	 Die unterschiedlichen rechtlichen 
Planungsinstrumente und Verfahren bei 
Rückwidmungen und ihre Anwendungs-
probleme

•	 Die inhaltlichen Voraussetzungen für 
Rückwidmungen

	– Die gesetzlichen Voraussetzungen

	– Die Anforderungen nach der Judikatur des 
VfGH

	– Die Bestandsaufnahme/Grundlagen
forschung

	– Die Interessenabwägung

	– Die Verhältnismäßigkeitsprüfung

•	 Das Problem der Entschädigungspflicht

	– Die Entschädigungspflicht von Eigentums
beschränkungen

	– Die divergierende Judikatur von VfGH und 
OGH

	– Zur Zulässigkeit des Verzichts auf Entschädi-
gungen

	– Die Frage der Entschädigung bei Verlust der 
Baulandeignung

•	 Bisherige Anwendungsbereiche der 
Rückwidmung

•	 Neue Anwendungsbereiche und 
öffentliche Interessen

•	 Rückwidmung in Freiland/Grünland 
und Rückwidmung in andere Widmungs
kategorien

•	 Weitere Anwendungsfragen

	– Probleme der (parzellenscharfen) Rückwid-
mung für Frischluftkorridore bei kursori-
scher Festlegung im kommunalen Raumord-
nungskonzept

	– Bausperren zur Sicherung von Rückwid-
mungen

	– Die Bedeutung der Wienerwald-Deklaration 
für Rückwidmungen

	– Das Zusammenspiel von privatrecht-
lichen und hoheitlichen Maßnahmen im 
Lichte des (neuen) Art 15 Abs 5 B-VG bei 
Rückwidmungen

	– Bauerwartungsland – sinnvolles Instrument 
für die Freihaltung von Bauland?

•	 Notwendige Anpassungen der Raum
ordnungsgesetze an neue Herausforde-
rungen
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III.	 DIE RECHTLICHEN PLANUNGS
INSTRUMENTE UND VERFAHREN BEI 
RÜCKWIDMUNGEN

8	 So wörtlich VfSlg 2674/1954.
9	 Siehe etwa VfSlg 15.272/1998 u. v. a.
10	 Siehe VfSlg 9975/1984; 10.277/1984; 13.282/1992 u. a.; Auer, Die Änderung des Flächenwidmungsplans. Rückwidmung – Rechtschutz – Entschä-

digung (1998), 101.
11	 Siehe m. w. N. VfSlg 19.818/2013 und unten IV.
12	 Durchführungsverordnungen dürfen Gesetze nur präzisieren, aber keine neuen Inhalte schaffen. Die Durchführungsverordnung darf daher die 

Rechtslage im Verhältnis zum Gesetz nicht „gestalten“ – dies steht nur dem Gesetzgeber selbst zu; siehe Raschauer, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 6. Auflage (2021), Rz 781.

13	 Siehe die theoretische Grundlegung dieses Konzepts bei Luhmann, Legitimation durch Verfahren (1983).
14	 VfSlg 8280/1978 („Perchtoldsdorf-Erkenntnis“).
15	 Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG; siehe Weber, Art 118 Abs 1–7 in: Korinek/Holoubek et al. (Hrsg.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Kommentar, 

Bd I/4 (13. Lfg. 2017), Rz 24.
16	 Alle Raumordnungsgesetze sehen für die Erlassung und Änderung von Flächenwidmungsplänen die Genehmigung durch die Landesregierung vor.

Allgemeines

1.	 Rückwidmungen werden durch Änderungen 
von Flächenwidmungsplänen realisiert. Die-
se sollen als Teil der (allgemeinen) Raumord-
nung „die planmäßige und vorausschauende 
Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes 
in Bezug auf seine Verbauung, insbesondere für 
Wohnzwecke und Industriezwecke einerseits 
und für die Erhaltung von im Wesentlichen un-
bebauten Flächen andererseits“ sicherstellen.8 
Dass zur Sicherung einer zweckmäßigen und 
geordneten Verbauung auch die Freihaltung 
bestimmter Flächen von Bebauung und damit 
die Grünlandwidmung zählt, hat der VfGH wie-
derholt betont.9 Dass für die Beseitigung des 
Baulandüberhangs Rückwidmungen legitim 
sind, ist auch seit Langem ständige Rechtspre-
chung des VfGH.10 Allerdings stellt der VfGH an 
Rückwidmungen spezielle Anforderungen.11

2.	 Flächenwidmungspläne sind Durchführungs-
verordnungen der Gemeinde im eigenen Wir-
kungsbereich. Gegenüber anderen Durchfüh-
rungsverordnungen gemäß Art 18 Abs 2 B-VG12 
unterscheiden sie sich vor allem dadurch, dass 
die Raumordnungsgesetze durchwegs nur die 
Ziele der örtlichen Raumplanung vorgeben, 
die vom Verordnungsgeber im Rahmen eines 
weiten Planungsermessens umgesetzt werden 
(Finalnormen). Dementsprechend nimmt der 
VfGH auch keine Zweckmäßigkeitskontrolle 
vor, sondern beschränkt sich im Wesentlichen 
auf die Überprüfung der sachlichen Rechtferti-
gung einer Planänderung im Rahmen der wei-
ten gesetzlichen Grenzen. Die Gesetze legen 
aber detaillierte Verfahrensregeln fest, deren 
Einhaltung vom VfGH streng kontrolliert wird 
(Legitimation durch Verfahren13). Nur dort, wo 
der Gesetzgeber verpflichtende Inhalte vorgibt, 

wie etwa die Anpassungspflicht an übergeord-
nete Planungsakte, an neue oder geänderte 
gesetzliche Vorgaben oder inhaltliche Vorga
ben zu den Grenzen von Seveso-Betrieben, 
die Baulandeignung etc., ist der Gestaltungs-
spielraum der Gemeinden bei Änderungen der 
Flächenwidmungspläne gering bis gar nicht 
vorhanden.

Der VfGH hat bereits 1978 die Zulässigkeit und 
insbesondere die Vereinbarkeit von Finalnor-
men im Raumordnungsrecht mit dem Lega-
litätsprinzip des Art 18 B-VG bejaht14. In der 
Folge hat er eine Reihe von Grundsätzen ent-
wickelt, die bei Änderungen von Flächenwid-
mungsplänen und damit auch bei Rückwid-
mungen zwingend zu beachten sind. Dadurch 
wird die Handhabung des Planungsermessens 
der Gemeinden rechtlich strukturiert und ge-
richtlich überprüfbar.

3.	 Da die Gemeinden bei der Änderung von 
Flächenwidmungsplänen im eigenen Wir-
kungsbereich tätig sind,15 sind Weisungen von 
staatlichen Behörden ausgeschlossen. Die Lan-
desregierung als Gemeindeaufsichtsbehörde 
kann zwar im Rahmen des in allen Bundes-
ländern bestehenden Genehmigungsvorbehal-
tes16 rechtswidriges Vorgehen sanktionieren, 
indem sie die Genehmigung zu einer Rückwid-
mung verweigert, eine Zweckmäßigkeitskon-
trolle kommt ihr aber nicht zu. Hier greift das 
kommunale Planungsermessen  – die Zweck-
mäßigkeit einer Rückwidmung ist weitgehend 
von den zuständigen Gemeindeorganen allein 
zu entscheiden und unterliegt auch nicht der 
Kontrolle durch die Gerichtsbarkeit.

4.	 Im Verordnungserlassungsverfahren gibt es 
keine Entscheidungspflicht wie im Allgemeinen 
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Verwaltungsverfahren.17 Das gilt auch für 
Rückwidmungen. Ersatzvornahmen durch die 
Gemeindeaufsichtsbehörde sind nur in sehr 
beschränktem Umfang möglich.18 Auf die Er-
lassung einer Rückwidmungsverordnung be-
steht grundsätzlich kein Rechtsanspruch. Die 
gilt auch für den Fall eines Antrags der Grund-
eigentümerin oder des Grundeigentümers auf 
Rückwidmung. Staatliche Behörden haben nur 
sehr geringen Einfluss auf die Erlassung einer 
Verordnung. Auch der VfGH, der die Recht-
mäßigkeit von Verordnungen prüft,19 kann 
die Erlassung einer solchen Verordnung nicht 
durchsetzen. Er kann zwar rechtswidrige Än-
derungen eines Flächenwidmungsplanes auf­
heben, er kann aber keine Verordnungen selbst 
erlassen oder eine Änderung erzwingen.20

Im Verordnungserlassungsverfahren kommt 
auch die Präklusion gemäß § 42 Abs 1 AVG 
nicht zur Anwendung. Die Einwendungen nach 
den Raumordnungsgesetzen haben eine gänz-
lich andere Rechtsqualität.21 Auch im Falle der 
Nichterhebung von Einwendungen befreit das 
die Behörde nicht von der Verpflichtung zur 
Grundlagenforschung und umfassenden Inte-
ressenabwägung.

5.	 Das sehr weitgehende Planungsermessen, 
das durch die (bloße) Vorgabe von Zielen der 
örtlichen Raumordnung, deren Hierarchisie-
rung und Konkretisierung Angelegenheit der 
Gemeinden ist, wird durch eine strenge Ver
fahrensbindung rechtsstaatlich kompensiert. 
Alle Raumordnungsgesetze enthalten genaue 
verfahrensrechtliche Vorgaben, deren Einhal-
tung von der Landesregierung als Aufsichts-
behörde und vom VfGH überwacht wird. Hinzu 
kommt die Bindung an verfassungsrechtliche 
Schranken, insbesondere an die Grundrechte. 
Dabei kommen dem Gleichheitsgrundsatz 
(Art 7 B-VG, Art 2 StGG), der Eigentumsfreiheit 
(Art 5 StGG, Art 1 1. ZPEMRK) und der Erwerbs-
freiheit (Art 6 StGG) besondere Bedeutung zu.

17	 Gemäß § 73 Abs 1 AVG haben Verwaltungsbehörden ihre Entscheidungen ohne Aufschub, längstens aber binnen sechs Monaten zu treffen. 
Gemäß § 17 VwGVG gilt dies auch für die Verwaltungsgerichte.

18	 Siehe Neuhofer, Gemeinderecht, 2. Auflage (1998), 359; für die Raumordnung siehe etwa § 77 TROG; § 23 Abs 7 VRPG.
19	 Art 139 B-VG.
20	 Für Betroffene von einer solchen Untätigkeit bedeutet das ein erhebliches Rechtsschutzdefizit.
21	 Darauf weist der VfGH in V 82/2024 vom 25.02.2025 ausdrücklich hin.
22	 Dieses ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen Gebot zur Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Verwaltung – für die Ge-

meinden siehe Art 119a Abs 2 B-VG; Kahl/Schmid, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, (2023), Rz 323.
23	 VfSlg 9533/1982.
24	 Siehe die Beispiele bei Pernthaler, Raumordnung und Verfassung, Bd 3 (1990), 62; Auer, Die Änderung des Flächenwidmungsplans (1998), 25.
25	 Diese Ausnahmen sind in der Regel in den Anfangsparagraphen der Raumordnungsgesetze angeführt.
26	 Sogenannter Individualantrag; eine Umwidmung/Rückwidmung allein begründet aber noch keine Antragslegitimation. Der VfGH verlangt zu-

sätzlich die Glaubhaftmachung einer konkreten Bebauungsabsicht; siehe etwa VfSlg 16.892/2003 u. v. a.

Auch das verfassungsrechtliche Effizienzprin
zip22 stellt eine – wenn auch nur sehr einge-
schränkt justiziable – Schranke dar.

6.	 Beachtlich sind die Fachplanungen von Bund 
und Ländern. Den Fachplanungen des Lan-
des kommt gegenüber den Raumplänen der 
Gemeinde eine übergeordnete Stellung zu.23 
Diese Fachplanungen entfalten zwar gegen-
über den Flächenwidmungsplänen keine de-
rogatorische Wirkung, haben aber Vorrang 
und erfordern allenfalls eine Änderung der 
Flächenwidmungspläne. Die Nichtbeachtung 
eines solchen Planes in einem Flächenwid-
mungsplan kann zu dessen Aufhebung durch 
den VfGH führen. Fachplanungen des Bundes 
haben zwar keinen Vorrang in der Planungs-
hierarchie, dafür aber vielfach einen kompe-
tenzrechtlichen Vorrang. So ist etwa in den 
Bereichen der Verkehrskompetenzen des 
Bundes, der militärischen Planung u. a.24 kein 
Raum für landesgesetzliche und damit auch 
raumordnungsrechtliche Regelungen. Vielfach 
werden solche bundesrechtlichen Fachpläne – 
kompetenzrechtlich begründet – vom Gel-
tungsbereich der Raumordnungsgesetze über-
haupt ausgenommen.25 Wo kommunale und 
Bundesplanungsbefugnisse nebeneinander 
bestehen, verpflichtet das bundesstaatliche 
Berücksichtigungsprinzip beide Planungs
autoritäten auf die Planungen der jeweils ge-
genbeteiligten Seite Rücksicht zu nehmen.

7.	 Als Rechtsschutz der von Rückwidmungen 
betroffenen Grundeigentümer:innen ist das 
Verordnungsprüfungsverfahren vor dem 
VfGH gemäß Art 139 B-VG vorgesehen. Dieses 
kann – so kein zumutbarer anderer Rechtsweg 
besteht  – unmittelbar von einer betroffenen 
Grundeigentümerin oder einem betroffenen 
Grundeigentümer in Gang gesetzt werden.26

Vermögensrechtliche Ansprüche (vor allem Ent-
schädigungen) können öffentlich-rechtlich oder 
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zivilrechtlich geltend gemacht werden. Öffent-
lich-rechtliche Ansprüche können sich auf die 
Entschädigungsregeln in den Raumordnungs
gesetzen stützen27, zivilrechtliche Ansprüche 
betreffen entweder gerichtlich geltend zu ma-
chende Entschädigungsansprüche oder amts-
haftungsrechtliche Ansprüche (Schadenersatz).

Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen 
für Rückwidmungen

Spezielle verfahrensrechtliche Bestimmungen für 
Rückwidmungen gibt es nicht. Sie sind ident mit 
denen der Änderungen des Flächenwidmungs-
planes. Sie weisen in allen Bundesländern eine 
ähnliche Grundstruktur auf:

Der Entwurf der Änderung bzw. Rückwidmung 
wird in der Regel mit fachkundiger Begleitung 
vorbereitet und von Bürgermeisterin oder Bür-
germeister dem Gemeinderat vorgelegt. Nach 
der Beschlussfassung im Gemeinderat wird der 
Entwurf öffentlich aufgelegt. Die betroffenen 
Grundeigentümer:innen sind persönlich zu ver-

27	 Siehe unten VI. 1. 3.
28	 Solche Regelungen sind in allen Raumordnungsgesetzen enthalten.

ständigen. Zum Entwurf können Stellungnahmen 
abgegeben werden, die dem Gemeinderat vorzu-
legen sind, der diese in seine Beratungen einbin-
den muss. Bindend sind solche Einwendungen 
aber nicht. Dieses partizipative Element der Bür-
ger:innenbeteiligung ist wesentliches Element 
der „Legitimation durch Verfahren“. Nach der 
weiteren Beratung im Gemeinderat und der end-
gültigen Beschlussfassung ist die beschlossene 
Änderung der Landesregierung zur Genehmi-
gung vorzulegen, die diese nur bei Rechtswidrig-
keit, der Verletzung überörtlicher Interessen, von 
wesentlichen Interessen von Nachbargemeinden 
oder von subjektiven Rechten verweigern darf.28 
Zweckmäßigkeitserwägungen dürfen zu keiner 
Versagung der Verweigerung der Zustimmung 
herangezogen werden.

Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen weisen 
zwar eine einheitliche Grundstruktur auf, unter-
scheiden sich aber doch mitunter in Terminolo-
gie und Kasuistik. Für die verfahrensrechtliche 
Durchführung von Rückwidmungen sind diese 
Unterschiede aber kaum relevant.
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IV.	 DIE INHALTLICHEN VORAUSSETZUNGEN 
FÜR RÜCKWIDMUNGEN

29	 NÖ: § 35; S: § 29; St: § 36; V: § 6a GrundverkehrsG.
30	 Fünf Jahre nur in der Steiermark; in Raumordnungsverträgen können aber auch kürzere Fristen vereinbart werden.
31	 RV 2021: Zl 01/VD – LG -1865/5 – 2021, 42.
32	 Nach VfSlg 16.201/2001 ist in diesem Fall keine Interessenabwägung erforderlich.

1.	 Raumordnungsgesetze mit ausdrück
lichem Bezug auf Rückwidmungen

Sechs Bundesländer (K, NÖ, S, St, T, V)29 sehen 
die Möglichkeit befristeter Neuwidmungen von 
Bauland vor. Die Fristen für die Bebauungspflicht 
liegen zwischen fünf und zehn Jahren.30 Werden 
diese Fristen nicht eingehalten, drohen Rückwid-
mungen. Diese sind unterschiedlich ausgestaltet. 
In NÖ und S erfolgt die Rückwidmung in diesel-
be Planungskategorie wie vor der Widmung in 
Bauland (Folgewidmung). In der St und T erfolgt 
zwingend eine Rückwidmung in Freiland/Grün-
land. Im B und in V ist die im Falle der Rückwid-
mung festzusetzende Widmungskategorie nicht 
vorgegeben. In diesen Bundesländern entscheidet 
dies fallbezogen der Gemeinderat.

Das K ROG enthält in § 36 eine spezielle Regelung 
für Rückwidmungen. Das Gesetz sieht drei Fälle 
vor: Wird auf Bauland nicht innerhalb von zwan-
zig Jahren mit der Bebauung begonnen, sind diese 
Grundflächen in Grünland rückzuwidmen, wenn 
1. die Baulandreserven in der Gemeinde den 
abschätzbaren Baulandbedarf innerhalb eines 
Planungszeitraumes von zehn Jahren überstei-
gen, 2. die betreffenden Grundflächen für Hoch-
wasserschutzmaßnahmen benötigt werden oder 
3. für die Sicherheit der Bevölkerung vor Seveso-
Betrieben als Schutzzonen erforderlich sind.

Fraglich ist zunächst, ob § 36 K  ROG eine ab
schließende Regelung darstellt und daher Rück-
widmungen, die über den engen Anwendungs-
bereich dieser Bestimmung hinausgehen, nicht 
mehr zulässig sind oder ob Rückwidmungen aus 
anderen wichtigen Gründen (§ 34 K ROG) mög
lich sind.

Für eine abschließende Regelung sprechen die 
Materialien31, die eindeutig auf den abschließen-
den Charakter dieser Bestimmung hinweisen und 
die von § 36 erfassten Fälle für nicht erweiterungs-
fähig bezeichnen. Denn diese Bestimmung soll 
Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit in Bezug 
auf Rückwidmungen gewährleisten. Auch § 34 

Abs 2 K ROG, wonach Änderungen der Widmung 
von Baulandgrundstücken generell in nur sehr ge-
ringem Umfang zulässig sind, können als weiteres 
Indiz für diese Auffassung herangezogen werden.

Die Raumordnungsgesetze von NÖ, S, St, T und V 
sehen Rückwidmungen für den Fall vor, dass be-
fristet gewidmetes Bauland nicht fristgerecht be-
baut wird. Diese Regelungen über die zulässigen 
Fälle der Rückwidmung sind aber nicht abschlie-
ßend formuliert. Zusätzliche Rückwidmungen 
aus wichtigen Gründen sind – wie schon bisher – 
zweifelsfrei zulässig.

Das BRPG enthält überhaupt keine Erwähnungen 
von Rückwidmungen in den Flächenwidmungs-
plänen. Hier gelten die allgemeinen Regeln über 
die Änderungen von Flächenwidmungsplänen. 
Allerdings enthält § 30 Abs 5 die Ermächtigung, 
das örtliche Entwicklungskonzept infolge Auftre-
tens neuer Tatsachen, die eine wesentliche Ände-
rung der Planungsgrundlagen der Gemeinde be-
dingen, abzuändern. Als neue Tatsache gilt auch 
das länger dauernde Unterbleiben der widmungs-
mäßigen Nutzung von Grundstücken im Bauland. 
Damit können Rückwidmungen von Bauland 
durch Änderungen des Flächenwidmungsplanes 
gerechtfertigt werden.

§ 39 Abs 3 OÖ ROG enthält die Verpflichtung zu 
überprüfen, ob die gewidmeten, aber noch nicht 
der bestimmungsgemäßen Nutzung zugeführten 
Baulandflächen mit den Grundsätzen des OÖ ROG 
noch vereinbar sind, widrigenfalls sie durch Än-
derung des Flächenwidmungsplanes der geeig-
neten Baulandwidmung oder der Grünlandwid-
mung zuzuführen (also rückzuwidmen) sind.32

2.	 Allgemeine inhaltliche Voraussetzun-
gen für Rückwidmungen

Mit Ausnahme Kärntens enthält kein Raumord
nungsgesetz andere Gründe für Rückwidmun
gen als den Ablauf der Bebauungsfrist. Da keine 
speziellen gesetzlichen Vorgaben für Rückwid-
mungen bestehen, gelten die (allgemeinen)
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Voraussetzungen für Änderungen der Flächen-
widmungspläne. Alle Raumordnungsgesetze 
verlangen dafür – in unterschiedlicher Diktion – 
„wichtige Gründe“ oder die Änderung der Pla-
nungsgrundlagen infolge des Auftretens neuer 
Tatsachen oder Planungsabsichten der Gemeinde. 
Dabei unterscheiden alle Gesetze zwischen obli-
gatorischen und fakultativen Gründen für Ände-
rungen, also auch für Rückwidmungen.33

Der VfGH geht grundsätzlich von einer erhöhten 
Bestandskraft der Flächenwidmungspläne aus. 
Daher sind Widmungsänderungen, die aus reinen 
Zweckmäßigkeitserwägungen bei unveränderten 
Planungsgrundlagen erfolgen oder die der nach-
träglichen Sanierung einer widmungswidrigen 
Bauführung oder ausschließlich der wirtschaft
lichen Besserstellung der Grundeigentümerin 
oder des Grundeigentümers dienen, unzulässig.34

Rückwidmungen sind jedenfalls nicht nur zuläs-
sig, sondern gegebenenfalls auch geboten, wenn 
dies durch eine Änderung der maßgeblichen 
Rechtslage, wozu auch übergeordnete Fachpla-
nungen des Bundes und des Landes sowie örtliche 
Raumordnungskonzepte oder Entwicklungsplä-
ne zählen,35 erforderlich wird. Auch wesentliche 
faktische zum Teil unvorhersehbare Änderungen 
der Planungsgrundlagen (z. B. Naturereignisse) 
können einen zwingenden Grund für eine Rück-
widmung darstellen.

Rückwidmungen dürfen verfügt werden, wenn 
wichtige im öffentlichen Interesse liegende 
Gründe für eine Planänderung sprechen. Die 
Rückwidmung darf aber nicht im Widerspruch 
mit den Zielen und Planungsakten der örtlichen 
Raumordnung stehen. Die Interessen Privater 
sind gebührend zu berücksichtigen.

Der VfGH hat einen Katalog von Voraussetzungen 
entwickelt, die zwingend zu beachten bzw. zu er-
füllen sind, will man keine Aufhebung der Rück-
widmung riskieren.

33	 Die Raumordnungsgesetze bedienen sich dabei einer sehr unterschiedlichen Kasuistik.
34	 Siehe Auer, Änderung, 80.
35	 Die einzelnen Raumordnungsgesetze verwenden dabei unterschiedliche Terminologien: Entwicklungskonzepte (B, K, OÖ, S, St), Raum-

ordnungsprogramme (NÖ), Raumordnungskonzepte (T), räumliche Entwicklungspläne (V). Es handelt sich dabei um generelle verbindliche 
raumplanerische Festlegungen, die die kommunale Zukunft für einen bestimmten Zeitraum bestimmen und die für die Flächenwidmung und 
Bebauungsplanung verbindlich sind.

36	 VfSlg 17.396/2004; 20.328/2019; VfGH V 242/2022, 19.09.2023 u. v. a.
37	 VfSlg 13.282/1992; 20.182/2017; 20.429/2020 uva.
38	 Siehe Dreier/Neger, Rückwidmung von Bauland, bbl (2024), 102 (104).
39	 VfSlg 14.141/1995.

3.	 Die Bestandsaufnahme/Grundlagen-
forschung

So wie bei jeder Änderung eines Flächenwid-
mungsplanes ist auch bei jeder Rückwidmung 
eine entsprechende Grundlagenforschung die 
unabdingbare Voraussetzung für ihre Rechtmä-
ßigkeit. Der VfGH begnügt sich aber nicht mit der 
Erhebung allgemeiner raumordnungsfachlicher 
kommunaler Daten, er verlangt vielmehr eine 
umfassende Erhebung aller auf die konkreten 
Grundflächen bezogenen Entscheidungsgrund-
lagen.36 Denn die Auswahl der rückzuwidmen-
den Grundflächen muss nach nachvollziehbaren 
sachlichen Kriterien erfolgen.37

Die österreichischen Raumordnungsgesetze ver-
pflichten Landes- und Gemeindebehörden zur 
kontinuierlichen Erhebung, Dokumentation und 
Fortschreibung aller raumbedeutsamen Daten. 
Die konkrete auf die jeweilige Rückwidmung be-
zogene Grundlagenforschung kann auf diesen 
Daten aufbauen, muss aber darüber hinaus alle 
Fakten, die die Notwendigkeit der Rückwidmung 
aller davon betroffenen Grundstücke belegen, 
einbeziehen.

Neben den Fakten sind im Rahmen der Bestands-
aufnahme auch die öffentlichen und privaten 
Interessen, die eine Rückwidmung verlangen 
oder dieser entgegenstehen, zu ermitteln und zu 
bewerten.38 Zwar wird die endgültige Gewich-
tung dieser Interessen vom Gemeinderat vor-
zunehmen sein, die Erfassung aller relevanten 
Interessen muss jedoch bereits in die Bestands-
aufnahme einfließen. Dazu kann die Einholung 
von raumplanungsfachlichen Gutachten zweck-
mäßig sein. Auch die Befassung von Gemeinde-
ratsausschüssen und die Einsetzung von Arbeits-
gruppen ist zulässig.39 Für die Erhebung der 
privaten Interessen von Grundeigentümer:innen 
und Nutzungsberechtigten können die nach 
der Auflegung des Verordnungsentwurfes ein
gegangenen Stellungnahmen herangezogen 
werden. Geben die Grundeigentümer:innen und 
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Nutzungsberechtigten keine Stellungnahmen ab, 
sind diese Interessen gleichwohl amtswegig zu 
erheben und zu bewerten.40 Allfällige Entschädi
gungsmöglichkeiten sind in die Bewertung der 
privaten Interessen einzubeziehen.41

Der VfGH verlangt, dass die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme im Verordnungsakt entspre-
chend zu dokumentieren sind.42 Die Dokumen­
tationspflicht soll die Nachvollziehbarkeit der 
Rückwidmung sichern.

Nähere gesetzliche Bestimmungen über die Er-
stellung der Bestandsaufnahme und deren Doku-
mentation gibt es in keinem Bundesland.

4.	 Die Interessenabwägung

Zu den Eigenarten der finalen Programmierung 
zählt die gesetzliche Vorgabe von Zielen, die den 
Rahmen für die Vollziehung bilden. Die Ziele und 
Grundsätze der örtlichen Raumordnung bilden so 
die Grundlage und den Rahmen der Interessen-
abwägung. Die öffentlichen Interessen müssen 
darin ihre Deckung finden.43 Hinzu kommen 
die Grundrechte, die ebenfalls im Rahmen der 
Interessenabwägung zu beachten sind. Dies gilt 
in besonderer Weise für die Bewertung der pri-
vaten Interessen. Besondere Bedeutung kommt 
dabei dem Gleichheitsgrundsatz mit seinem all-
gemeinen Sachlichkeitsgebot und dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz, dem Grundrecht auf 
Unverletzlichkeit des Eigentums und auch der 
Erwerbsfreiheit44 zu. Die Grundrechte sind ein 
wesentliches Element bei der Abwägung der öf-
fentlichen gegen die privaten Interessen. Wäh-
rend die Sachlichkeit und die Verhältnismäßig-
keit einer Rückwidmung jedenfalls gewahrt sein 
müssen, kann die Intensität einer Rückwidmung 
durch entsprechende Entschädigungen relativiert 
werden. Entschädigungslose Rückwidmungen 
als stark eingriffsnahe rechtliche Regelungen ver-
langen immer ein besonderes (überwiegendes) 
öffentliches Interesse und eine entsprechende 
Begründung. Da nach geltendem Recht entschä-
digungslose Rückwidmungen stets mit beträcht-
lichen Unsicherheiten verbunden sind, sollten 
die geltenden Entschädigungsbestimmungen 

40	 VfGH V 82/2024, 25.02.2025 m. w. N.
41	 VfSlg 19.344/2011; 17.396/2004; 16.637/2002.
42	 VfSlg 13.282/1992; 17.889/2006; 19.819/2013.
43	 Klimaschutz hat zwischenzeitlich Eingang in die Zielkataloge der Raumordnungsgesetze gefunden. Deshalb können Maßnahmen der Klima-

politik auch mit dem öffentlichen Interesse daran begründet werden.
44	 Rückwidmungen können die gewerbliche Verwendung von Grundflächen unmittelbar unmöglich machen, was einem Verbot und damit einem 

Eingriff in die Erwerbsfreiheit gleichkommt.
45	 Siehe etwa VfSlg 13.354/1993; 15.682/1999; 16.286/2002; 17.409/2004.
46	 Siehe Potacs, Die Struktur von Abwägungsentscheidungen und Lienbacher, Abwägungsentscheidungen im öffentlichen Recht, beide in: 

Khakzadeh-Leiler/Schmid/Weber (Hrsg.), Interessenabwägung und Abwägungsentscheidungen (2014), 15 und 85.

dahingehend ergänzt werden, dass bestimmte 
Rückwidmungen, die im besonderen öffentlichen 
Interesse gelegen sind, gesetzlich explizit von der 
Entschädigungspflicht ausgenommen werden. 
Dies könnte auch die Rechtssicherheit erhöhen.

Eine Ausnahme vom Gebot der Interessenab-
wägung besteht nur dann, wenn ein Gesetz oder 
ein übergeordneter Planungsakt, aber auch eine 
wesentliche Änderung der Planungsgrundlagen 
(etwa im Sinne der Katastrophenprävention) die 
Rückwidmung eines Grundstücks zwingend ver-
langt oder mit der Rückwidmung ein rechtswidri-
ger Zustand saniert wird.45

Die öffentlichen Interessen an Rückwidmungen 
sind in den Zielen und Grundsätzen der örtli
chen Raumordnung rechtlich verankert. Die 
privaten Interessen sind von Fall zu Fall konkret 
zu ermitteln.

Interessenabwägungen haben stets einen ge
wissen dezisionistischen Charakter,46 der aber 
durch die verfahrensrechtliche Bindung und 
besonders durch die Vorgaben des VfGH so gut 
wie möglich minimiert werden soll. Dabei spielt 
die Qualität der Bestandsaufnahme eine wichtige 
Rolle. Diese hat die öffentlichen Interessen, wie 
sie in den Raumordnungsgesetzen als Ziele und 
Grundsätze formuliert sind, konkret umzusetzen. 
Die Ziele und Grundsätze sind in den einzelnen 
Raumordnungsgesetzen teils taxativ, teils de
monstrativ angeführt. Wo diese nur demonstra
tiv festgelegt sind, sind sie erweiterungsfähig. 
Konkretisiert werden sie vielfach in den Flächen
widmungsplänen vorgelagerten und überge-
ordneten örtlichen Raumordnungskonzepten/
Entwicklungsprogrammen. Da die Formulierun-
gen zumeist allgemein und offen gehalten sind, 
können neue Entwicklungen und Bedrohungen 
vielfach unter die bestehenden Ziele und Grund-
sätze subsumiert werden. Eine Anpassung der 
gesetzlichen Ziele der örtlichen Raumordnung 
an die neuen Bedrohungen der Klimaerwärmung 
wäre für die Gemeinden von großem Vorteil. 
Jedenfalls muss bei Rückwidmungen dem öffent-
lichen Interesse ein besonders hoher Stellenwert 
zukommen.
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Die privaten Interessen der Grundeigentümer:in-
nen und Nutzungsberechtigten sind in erster Linie 
wirtschaftlicher Art, wobei alle Formen wirtschaft-
licher Betätigung einzubeziehen sind. Diese müs-
sen entsprechend bewertet werden, was regelmäßig 
die Heranziehung von Sachverständigen benötigt. 

Dem Gleichheitsgrundsatz kommt dabei eine 
doppelte Funktion zu: Jede Rückwidmung muss 
sachlich begründet sein, das gilt auch für die Ein-
beziehung der konkreten Grundflächen: Es muss 
sachlich begründet werden, warum das ange-
strebte Ziel nur mit einer Rückwidmung erreich-
bar ist. Sodann muss sachlich begründet werden, 
warum ein bestimmtes, konkretes Grundstück 
unverzichtbar für die Realisierung der Maßnah-
me ist, für die die Rückwidmung erfolgen soll.

Die Rückwidmung muss auch verhältnismäßig 
sein47, das heißt, sie darf nur im unbedingten 
Ausmaß und Umfang verfügt werden. Es muss 
sachlich begründet werden, warum jedes kon-
krete Grundstück rückzuwidmen ist, um das an-
gestrebte Ziel zu erreichen. Das Verhältnismäßig-
keitsprinzip verlangt auch die Prüfung der Frage, 
ob nicht auch gelindere Mittel, womit etwa eine 
weitere Nutzung des Grundstücks möglich wäre, 
zur Zielerreichung ausreichend wären.

5.	 Die Verhältnismäßigkeitsprüfung

Bei der Interessenabwägung kommt dem Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz48 eine besondere Be-
deutung zu. Denn neben dem Nachweis des 
Vorliegens des öffentlichen Interesses ist die 
Verhältnismäßigkeit die zweite vom VfGH ver-
langte Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit 
einer Rückwidmung (Eigentumsbeschränkung).  
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt in meh-
reren Stufen:49

Zunächst ist zu prüfen, ob das Ziel der Rückwid-
mung im öffentlichen Interesse gelegen ist.50 Eine 

47	 VfSlg 13.282/1992.
48	 Aus dem umfangreichen Schrifttum zum Verhältnismäßigkeitsgebot siehe Holoubek, Verhältnismäßigkeit und Sachlichkeit: Überlegungen 

zu ihrer Bedeutung in der Struktur der Gleichheitsprüfung, ZÖR (2019), 867; derselbe, Art 7 Abs 1 S 1, 2, in: Korinek/Holoubek et al. (Hrsg.), 
Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Bd I/1, 14. Lfg (2018), Rz 133; Pöschl, Über Gleichheit und Verhältnismäßigkeit, JBl (1997), 413; 
dieselbe, Gleichheit vor dem Gesetz (2008), mehrfach; zur Judikatur des VfGH siehe Muzak, Bundes-Verfassungsrecht, Rz 37.

49	 Siehe dazu m. w. N. Pöschl, Gleichheit, 889; Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht, Rz 762; Unterpertinger, Das öffentliche Interesse an der 
Nutzung neuer Energieträger in der umweltrechtlichen Interessenabwägung, REWI-Diss. Wien (2015), 119.

50	 Siehe etwa VfSlg 13.282/1992; 20.185/2017; VfGH B 247/2013, 23.02.2015 u. a.
51	 Dafür schließen alle Raumordnungsgesetze einen Entschädigungsanspruch aus.
52	 Siehe etwa VfSlg 13.501/1993; 13.576/1993; 14.044/1995; 15.771/1998 u. a.
53	 VfSlg 14.045/1995.
54	 VfSlg 11.276/1987.
55	 VfSlg 17.571/2005.
56	 VfSlg 16.637/2002.
57	 Siehe unten VI.
58	 Siehe Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht, Rz 717.
59	 Siehe etwa VfSlg 20.031/2015; Öhlinger/Eberhard, a. a. O.

Rückwidmung für rein private Zwecke ist danach 
nur dann zulässig, wenn sie auf Anregung oder 
auf einen Änderungsvorschlag der Grundeigen-
tümerin oder des Grundeigentümers erfolgt und 
auf das eigene Grundstück beschränkt wird.51 Die 
Prüfung des Vorliegens eines öffentlichen Interes-
ses (Allgemeininteresse) verknüpft der VfGH viel-
fach mit Sachlichkeitserwägungen.52 Bei sachlich 
nicht begründbaren Rückwidmungen wird man 
daher das öffentliche Interesse verneinen können.

Sodann muss die Eignung der Rückwidmung ge-
prüft werden.53 Dabei ist eine Prognoseentschei-
dung zu treffen. Der VfGH verneint die Eignung 
nur dann, wenn diese von vorneherein auszu-
schließen ist. Die Eignung einer Rückwidmung ist 
auch dann zu verneinen, wenn es gelindere Mittel 
der Zielerreichung gibt.54

Die Prüfung der Erforderlichkeit hat die Frage 
nach grundrechtsschonenderen Alternativen 
zum Thema.55 Dabei ist insbesondere die Frage 
nach möglichen Alternativen zu Rückwidmun-
gen, die weniger eingriffsintensiv sind, zu stellen.

Schließlich ist nach der angemessenen Relation 
zwischen dem öffentlichen Interesse und der 
durch die Rückwidmung verkürzten Grundrechts-
position der Grundeigentümer:in oder des Grund-
eigentümers oder der/des Nutzungsberechtigten 
zu fragen (Adäquanz oder Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinn).56 Dabei ist eine Güterabwägung vor-
zunehmen. Je höher das öffentliche Interesse zu 
bewerten ist, desto stärker darf eine Grundrechts-
beeinträchtigung sein. Dies ist dann auch für die 
Feststellung der Entschädigungspflicht relevant.57

Die Kriterien sind nicht immer scharf voneinander 
abzugrenzen und werden vom VfGH auch selten in 
dieser Abfolge geprüft, mitunter erfolgt lediglich eine 
integrative Beurteilung.58 In einigen Fällen begnügt 
er sich mit der – nicht weiter begründeten – Fest-
stellung, dass eine Regelung verhältnismäßig sei.59
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V.	 GEGENSTÄNDE UND THEMEN VON 
RÜCKWIDMUNGEN

60	 Da der VfGH das Monopol der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verordnungen hat, ist seine Judikatur für die Rechtmäßigkeit der Rückwid-
mungsverordnungen alleine relevant. Die LVwg und die ordentlichen Gerichte haben gehörig kundgemachte Gesetze bis zu deren Aufhebung 
durch den VfGH anzuwenden. Die Gerichte sind aber verpflichtet, rechtlich bedenkliche Verordnungen beim VfGH gemäß Art 139 B-VG an-
zufechten. In der Judikatur des VwGH finden sich kaum relevante Aussagen über Rückwidmungen. Er übernimmt – soweit er überhaupt damit 
befasst wird – weitgehend die Judikatur des VfGH. 

61	 Seit VfSlg 9975/1984 ständige Rechtsprechung; siehe etwa VfSlg 20.328/2019.
62	 VfSlg 15.853/2000; 18.410/2008.
63	 VfSlg 20.223/2017; ähnlich VfGH V 242/2022, 19.09.2023.
64	 VfGH V 34/2024, 06.06.2025.

Eine repräsentative Darstellung der konkreten 
Themen von Rückwidmungen in der Praxis ist für 
eine Juristin oder einen Juristen deshalb schwierig, 
ja unmöglich, da bei den Gerichten und Gerichts-
höfen nur strittige Rückwidmungen bekämpft 
werden, Aussagen über „problemlose“ Rückwid-
mungen oder solche, bei denen keine Anfechtung 
erfolgt, umfangreiche, kaum bewältigbare empi
rische Forschungsarbeiten erfordern würden.

1.	 Bisher bekannte Anlässe von Rückwid
mungen anhand der Judikatur des VfGH60

a) Die meisten Rückwidmungen, die bisher beim 
VfGH bekämpft wurden, betreffen Maßnahmen 
zur Eindämmung des Baulandüberhanges. Der 
VfGH betont zwar, dass dies ein legitimes raum-
ordnungsrechtliches Ziel ist, dies allein recht-
fertigt aber noch keine Rückwidmung.61 Auch 
allgemeine Verweise auf Zielsetzungen, wie Zer-
siedelungsabwehr, Verringerung des Flächenver-
brauchs (Wienerwald-Deklaration), sind alleine 
keine ausreichenden Argumente für Rückwid-
mungen.62 Der VfGH verlangt konkrete Konzepte 
für Flächenfreihaltungen, die in ein raumord-
nungsrechtliches Gesamtkonzept gegen Zersie-
delung und Bebauung eingebunden sind. Natur- 
und landschaftsschutzrechtliche Erwägungen 
können dabei durchaus relevant sein.

Unbedenklich sind Rückwidmungen u. a. dann, 
wenn sie durch ein regionales (überörtliches) 
Entwicklungskonzept oder Raumordnungspro-
gramm geboten sind.63 Dabei taucht nicht selten 
das Problem der parzellenscharfen Festlegung 
bzw. der möglichen Ableitung der Festlegung 
auf. Deshalb enthalten diese Planungsakte karto
graphische Darstellungen, die nicht immer die 
parzellenscharfe Abgrenzung enthalten. Die end-
gültige, parzellenscharfe Festlegung ist dann im 
Flächenwidmungsplan auszuweisen. Die Plan
genauigkeit ist ein Element der Rechtmäßigkeit 
der Um- bzw. Rückwidmung.

In den Fällen, in denen keine Vorschriften Rück-
widmungen zwingend verlangen, ist jedenfalls 
eine umfangreiche Bestandsaufnahme und In-
teressenabwägung anhand der gesetzlich vorge-
gebenen öffentlichen Interessen durchzuführen. 
Dabei ist das öffentliche Interesse unter Bezug 
auf die gesetzlichen Zielbestimmungen genau zu 
begründen.

Die Judikatur zeigt, dass das Interesse der Ge-
meinden an der Reduktion des Baulandüber
hangs und an der Verhinderung weiterer Zersied-
lung im Gemeindegebiet in ganz Österreich groß 
ist, es aber offensichtlich beträchtliche Unsicher-
heiten über die Verwirklichung dieses Anliegens 
gibt. Wie die Judikatur des VfGH deutlich zeigt, 
bedarf es dazu sowohl klarer rechtlicher Rege-
lungen als auch fundierter fachlicher Grundlagen 
und einer ausgewogenen Interessenabwägung 
im Einzelfall. Denn Rückwidmungen stehen im-
mer im Spannungsfeld der rechtsstaatlichen und 
grundrechtlichen Gewährleistung der Rechts
sicherheit durch die Bestandskraft von Planungs-
akten und der sich ändernden Anforderungen 
des Gemeinwohls und des daraus resultierenden 
Handlungsbedarfs.

Hilfreich und letztlich im Sinne der Rechtssicher-
heit auch notwendig wären sowohl eine klarere, 
durchaus kasuistische Positionierung der klima-
relevanten Raumordnungsziele in den Raumord-
nungsgesetzen als auch ein verstärkter Einsatz 
regionaler (überörtlicher) und kommunaler, die 
Flächenwidmung bindender Raumpläne. Denn 
daraus lassen sich die neuen öffentlichen Interes-
sen (Klimawandel) an Rückwidmungen rechtlich 
am besten erschließen.

b) Unbedenklich sind Rückwidmungen, wenn Be-
bauungsfristen nicht eingehalten werden und das 
Gesetz eine Rückwidmung zwingend vorgibt.64
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c) Rückwidmungen werden auch für spezielle 
Maßnahmen verfügt: Sport- und Spielplätze65, 
Naherholungsräume66, die Sicherung land- und 
forstwirtschaftlicher Nutzflächen67 oder Sicher-
heitsmaßnahmen gegen Naturgefahren68.

d) Rückwidmungen von unbebautem Bauland 
in Freiland/Grünland können bei der Revision 
von Flächenwidmungsplänen aus Gründen der 
schwierigen bzw. sehr kostspieligen Erschlie-
ßung69 oder der nur sehr schwer möglichen und 
gefahrengeneigten Bebaubarkeit von Grund
stücken mit Billigung des VfGH verfügt werden.

e) Die bisher vom VfGH entschiedenen Fälle be-
ziehen sich überwiegend auf allgemeine raum-
ordnungsrechtliche Fragen, die in erster Linie 
den sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
zum Gegenstand haben. Die wenigen Fälle, in 
denen offensichtlich schwer nachvollziehbare 
subjektive Momente zur Rückwidmung geführt 
haben,70 können in einer Gesamtbetrachtung 
vernachlässigt werden.

Rückwidmungen, die für spezielle Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel ste-
hen, waren bisher noch nie Themen von beim 
VfGH bekämpften Rückwidmungen.

2.	 Neue Themen für Rückwidmungen

a) Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung als prioritäre Raumordnungsziele?

Die Judikatur hat sich bisher noch nicht mit 
neuen Notwendigkeiten, unbebautes Bauland für 
Zwecke des klimarelevanten Umweltschutzes in 
Anspruch zu nehmen, befasst. Zweifellos kann 
die Rückwidmung in Frei-/Grünland als solche 
schon eine Maßnahme der Verhinderung weiterer 
Bodenversiegelung und damit umweltpolitisch 
positiv zu bewerten sein, sofern nicht Verschot-
terung oder die (zulässige) Bebauung des Frei-/
Grünlands diese Effekte wieder verhindert. Die 
Judikatur macht aber deutlich, dass dies allein 
kein rechtlich tragfähiger Grund für Rückwid-
mungen ist. Daher sollen hier einige konkrete 
Projekte als Basis für Rückwidmungen geprüft 
werden.

65	 VfGH 242/2022, 19.09.2023; VfSlg 15.734/2000; 17.396/2004.
66	 VfSlg 20.030/ 2015; 19.819/2015; 20.233/2018; 20.429/2020 u. a.
67	 VfGH E 3294/2018, 12.03.2019; VfSlg 19.948/2015; 20.182/2017 u. a.
68	 VfSlg 16.286/2001; 19.186/2010.
69	 VfSlg 16.201/2001; 16.202/2001; 19.202/2010.
70	 VfSlg 15.361/1998.
71	 Die Berufung auf Staatsziele in der Bundes- und in der Landesverfassung ist in der Regel nicht ausreichend; siehe VfSlg 20.185/2017 („3. Piste“).

Klimaschutz hat sich zwar heute allgemein als 
öffentliches Interesse etabliert, ist aber nicht als 
solches prioritär rechtlich verankert. Daher sind 
Rückwidmungen, die präventiv gegen den Klima
wandel wirken oder Auswirkungen abfedern 
können, nach wie vor mit erheblichen rechtlichen 
Unsicherheiten belastet71. Daher wurde von der 
ÖROK angeregt, in diesem Gutachten der Frage 
nachzugehen, ob und inwieweit die rechtliche 
Verankerung des Klimaschutzes als prioritäres 
Ziel der örtlichen Raumordnung möglich und 
sinnvoll sein könnte.

Die Verankerung des Klimaschutzes als priori-
täres Raumordnungsziel wäre zwar verfassungs-
konform möglich, würde aber eine Reihe von Pro-
blemen aufwerfen: 

Die Verankerung einer aktiven Klimaschutzpoli
tik als vorrangiges Raumordnungsziel würde den 
Rückwidmungen für klimarelevante Maßnah
men eine rechtlich gesicherte Basis verschaffen. 
Zudem hätten Maßnahmen des aktiven Klima-
schutzes Vorrang vor anderen Maßnahmen der 
Bodennutzung. Damit würde die Interessenab-
wägung zwar nicht gänzlich entfallen, solche Pro-
jekte hätten aber wohl die unbedingte Zuordnung 
zum überwiegenden öffentlichen Interesse zur 
Folge. Die Interessenabwägung würde sich nicht 
mehr auf das „Ob“, sondern lediglich auf das „Wie“ 
und die Gewichtung privater Interessen verlagern.

Genau das hätte aber auch negative Konsequen
zen. Denn der zwingende Vorrang klimaschutz-
relevanter Maßnahmen würde das bestehende 
System der Interessenabwägung wesentlich ver-
ändern. Diese obliegt derzeit dem Gemeinderat, 
der die unterschiedlichen raumordnungsrele
vanten Interessen nach sachlichen Maßstäben 
zu gewichten und miteinander in Einklang zu 
bringen hat. Mit der Einführung des prioritären 
Zieles „Klimaschutz“ wären die Gewichtungs-
möglichkeiten und damit das Planungsermes-
sen einseitig verändert und Klimaschutzprojekte 
weitgehend (einseitig) aus der Interessenab
wägung herausgehoben. Als übergeordnetes In-
teresse müsste es auch die überörtliche Planung 
erheblich determinieren.
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Die Schaffung des übergeordneten Raumord-
nungszieles wäre daher nur dann sinnvoll, wenn 
der Gesetzgeber dem aktiven Klimaschutz eine 
so prioritäre Bedeutung zumessen will, dass 
diesem alle anderen öffentlichen Interessen 
untergeordnet werden. Dies müsste aber freilich 
von einer Anpassung vieler anderer landesrecht-
licher Vorschriften (Straßengesetze, Bauordnun-
gen, Naturschutzgesetze u. a.) begleitet werden.

Schon nach geltender Rechtslage können Klima-
schutzprojekte im Wege von Regionalprogram-
men prioritären Charakter erhalten. Dazu bedarf 
es allerdings gut begründeter Maßnahmen der 
Klimaschutzpolitik, denen besondere Bedeutung 
eingeräumt wird und die in der Folge auch für die 
kommunale Raumordnung Bindungswirkung 
entfalten.

Die in der Bodenstrategie verlangten entschädi
gungslosen Rückwidmungen von unbebautem 
Bauland für diese Ziele sind nach der geltenden 
Rechtslage nur sehr eingeschränkt – hauptsächlich 
für Gefährdungsgebiete (Naturgefahren und Seveso-
Betriebe) und bei mangelnder Baulandeignung – 
möglich. Für eine Erweiterung bedürfte es klarer 
und eindeutiger gesetzlicher Vorgaben in den Kata
logen der entschädigungslosen Rückwidmungen.

b) Klimawandelanpassung: Frischluftkorri
dore, Kaltluftschneisen und andere zur 
Bewältigung von Hitze und zur Verbesserung 
der Luftqualität in Siedlungsgebieten

Klimafolgen, wie die zunehmende Überwärmung 
der Siedlungsräume, bewirken individuelle ge-
sundheitliche Belastungen als Folge von Hitze-
tagen und eine allgemeine Verschlechterung des 
Stadtklimas. Diese Belastungen können durch 
eine Reihe von Maßnahmen gelindert werden. 
Eine davon könnte die Schaffung von bebauungs-
freien Frischluftkorridoren sein, wodurch die 
Luftreinhaltung verbessert werden kann. Um die 
notwendige Bebauungsfreiheit für diesen Zweck 
zu sichern, könnten Rückwidmungen von unbe-
bautem Bauland erforderlich sein72.

Die Zulässigkeit solcher Rückwidmungen bemisst 
sich nach den Raumordnungszielen der Raum-

72	 Ob diese Flächen in Freiland oder Sonderflächen für diese spezielle Funktion rückgewidmet/umgewidmet werden, bemisst sich nach den 
Kategorien der jeweiligen Raumordnungsgesetze.

73	 Sie können jedenfalls mit Aspekten des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt werden. 
74	 Auch hier: Gesundheitsschutz.
75	 Sehr deutlich in VfSlg 20.185/2017 („3. Piste“).
76	 Siehe Bußjäger, Die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden, Ländern, Bund und Europäischer Union im Katastrophenschutz, in: derselbe 

(Hrsg.), Katastrophenschutz als Verantwortung im Bundesstaat (2007), 7.
77	 Dazu gehören neben den Gefahrenzonenplänen auch die hochwasserschutzbezogenen Planungsakte gemäß §§ 55 i ff. WRG. Zum Umfang der 

Bundeskompetenz „Wasserrecht“ siehe Pernthaler, Raumordnung und Verfassung, Bd 3 (1990) 535; Bußjäger, in: derselbe (Hrsg.), Katastrophen
schutz, 11; Müllner, Art 10 (1) Z 10 B-VG, in: Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hrsg.), Bundesverfassungsrecht (2021), 22.

ordnungsgesetze73. Soweit diese den Klimaschutz 
und Maßnahmen zu seiner Verhinderung oder 
Reduktion seiner Folgen zum Inhalt haben, dürf-
ten solche Rückwidmungen jedenfalls die Vermu-
tung des überwiegenden öffentlichen Interesses 
für sich beanspruchen.

Kaltluftentstehungsgebiete, Kaltluftschneisen 
und Frischluftkorridore werden meist in überört-
lichen oder örtlichen Raumordnungsprogram-
men ohne parzellenscharfe Festlegung ausge-
wiesen. Diese ist in den Flächenwidmungsplänen 
vorzunehmen, was wohl nicht ohne sachver
ständige Unterstützung möglich ist, um die Sach-
lichkeit der konkreten Grundstücksauswahl zu 
gewährleisten.

Sind die Raumordnungsziele allgemeiner gehal
ten74, so muss das öffentliche Interesse speziell 
begründet werden. Hier sind in der Begründung 
Zahlen über die Belastung und Sachverstän
digengutachten über zu erwartende positive 
Effekte heranzuziehen. Wie der VfGH gezeigt 
hat75, ist für ihn der Klimaschutz kein allge­
meines und selbständiges öffentliches Interesse. 
Nur in Verbindung mit positivrechtlichen Raum
ordnungszielen, wobei dem Aspekt des Gesund-
heitsschutzes eine besondere Bedeutung zu-
kommen kann, lässt sich dann das überwiegende 
öffentliche Interesse als wesentliches Element der 
Zulässigkeit einer Rückwidmung begründen.

Raumordnungsrechtlich unproblematisch sind 
Begrünungen von Gebäudefassaden und -däch
ern. Diese sind baurechtlich relevant, erfordern 
aber keine Änderungen von Flächenwidmungs- 
oder Bebauungsplänen und auch keine Rückwid-
mungen. Auch die Errichtung von Anlagen der 
Fernkühlung kann wohl ohne Rückwidmungen 
realisiert werden.

c) Hochwasserschutz

Hochwasserschutz ist kompetenzrechtlich eine 
Querschnittsmaterie.76 Die Bundeskompetenz 
umfasst zahlreiche präventive Maßnahmen, die 
aber die Raumplanungsbefugnisse der Länder 
nicht ausschließen. Die bundesrechtlichen Fest-
legungen77 stellen Fachplanungen dar, die für die 
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örtliche Raumordnung verbindlich sind. So stel-
len die Ausweisungen von Gefährdungsgebieten 
in den Gefahrenzonenplänen verbindliche Vor-
gaben dar, die bei Widmungen in Flächenwid-
mungsplänen zu beachten sind. Der VfGH hat die 
Verpflichtung der Gemeinde, Baulandgrundstü-
cke in roten Zonen (höchste Gefahrenstufen in 
den Gefahrenzonenplänen nach dem ForstG und 
dem WasserrechtsG) rückzuwidmen, wiederholt 
festgestellt.78 Diese Verpflichtung gilt auch für den 
Lawinenschutz und Gefährdungen durch Hang-
rutschungen, Muren und Steinschlag.79 Solchen 
Grundstücken fehlt aufgrund des Gefahrenpoten-
zials die Baulandeignung80.

d) Sicherung zusammenhängender 
landwirtschaftlicher Flächen

In etlichen Gemeinden haben punktuelle Bau-
landwidmungen und „Inselwidmungen“ die land-
wirtschaftlich genutzten Flächen durchlöchert 
oder an den Rändern ausgedünnt. Viele dieser 
Baugrundstücke sind nach wie vor unbebaut. Um 
diese Flächen langfristig für die landwirtschaft
liche Produktion zu sichern, wären Rückwidmun-
gen in Freiland/Grünland denkbar.

Nach geltender Rechtslage gibt es in keinem 
Bundesland Verpf lichtungen zur Herstellung 
zusammenhängender landwirtschaftlicher Flä
chen. Zwar enthalten die Raumordnungsgesetze 
keine diesbezüglichen Raumordnungsziele,81 
Rückwidmungen sind danach eher nicht zulässig. 
Sie bedürften deshalb einer besonderen Begrün-
dung eines überwiegenden öffentlichen Interes-
ses, das die Interessen der Grundeigentümerin 
oder des Grundeigentümers übersteigt.82 Ein 
solches überwiegendes Interesse könnte allen-
falls durch spezielle Ausweisungen von landwirt-
schaftlichen Vorrangflächen in regionalen Raum-
ordnungsprogrammen begründet werden. In den 
Bundesländern, die über entsprechende Entschä-
digungsregeln verfügen,83 kann die Entschädi-
gung in die Interessenabwägung einfließen.84 Im 
Übrigen ist die Ordnung der Agrargrundstücke 
und die Wiederherstellung zusammenhängender 

78	 VfSlg 16.286/2001 u. a.
79	 Art 10 Abs 1 Z 10; Müllner, a. a. O, 224.
80	 Siehe aber § 3 Abs 2 TBO, der die Baulandeignung in Gefahrenzonen von der Vorlage eines Sicherheitskonzepts abhängig macht.
81	 Diese lassen sich mittelbar aus den landwirtschaftsbezogenen Raumordnungszielen ableiten.
82	 VfGH E3294/2018, 12.03.2019.
83	 Siehe unten VI. 1.
84	 Je höher die Entschädigung, desto mehr relativiert sich das private Interesse an der Beibehaltung der Baulandwidmung.
85	 Vor allem in K (§ 36 K ROG) und S (§ 29 Abs 2 SROG).
86	 Die Reduktion des Baulandüberhangs darf nicht der einzige Zweck und Effekt der Rückwidmung sein. Die Gemeinde muss mit der Rückwid-

mung noch einen weiteren Zweck verfolgen. Das kann die Schaffung von Erholungsräumen, die Schaffung von Naturparks etc. sein. Vorteilhaft 
ist jedenfalls die klare Vorgabe im örtlichen Entwicklungskonzept/Raumordnungsprogramm.

87	 VfSlg 16.201/2001; 17.409/2004; 19.075/2010; 19.186/2010 u. a.
88	 VfGH B 247/2013, 23.02.2015; VfSlg 20.223/2017; 20.429/2020 u. a.

Bewirtschaftungsflächen keine Angelegenheit der 
Raumordnung, sondern der Bodenreform nach 
den Landes-Flurverfassungsgesetzen. Lediglich 
die Wahrung bestehender landwirtschaftlicher 
Grundflächen kann raumordnungsrechtlich ge-
sichert werden.

e) Langjährige Nichtbebauung des 
Baulandes

Rückwidmungen werden auch als Instrumente 
gegen Baulandüberhänge durch Baulandhortung 
diskutiert. Solche Rückwidmungen bedürfen aber 
klarer gesetzlicher Regelungen, die es nur ver-
einzelt gibt.85 Nach der ständigen Judikatur des 
VfGH rechtfertigt die Reduktion von unbebau-
tem Bauland allein noch keine Rückwidmung. 
Hier kommt der Wahrung des Grundrechts auf 
Eigentum und der rechtsstaatlich begründeten 
Bestandskraft von Flächenwidmungsplänen nach 
wie vor der Vorrang zu, auch wenn der VfGH die 
Reduktion von unbebautem Bauland als legitimes 
Raumordnungsziel bestätigt.86

f) Gescheiterte Bebauungsabsicht wegen 
mangelnder Bauplatzeignung

Der VfGH hat wiederholt die Zulässigkeit von 
(entschädigungslosen) Rückwidmungen wegen 
mangelnder Bauplatzeignung bestätigt.87 Die 
mangelnde Bauplatzeignung kann in der für eine 
Bebauung ungünstigen Grundstückstruktur lie-
gen, aber auch mit sehr hohen Erschließungs
kosten begründet sein. Entschädigungslose Rück-
widmungen sind auch dann gerechtfertigt, wenn 
die mangelnde Bebaubarkeit bereits zum Zeit-
punkt der Widmung bestanden hat.

g) Lokale Grünflächenplanung

Rückwidmungen für Grünflächenprojekte (Spiel-
plätze, lokale Erholungsräume, Parks für Nah
erholung etc.) sind prinzipiell zulässig, müssen 
aber auf eine umfassende Grundlagenforschung 
und eine gut argumentierte Interessenabwägung 
zurückgreifen können.88 Da Grünflächen wichtige 
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Aspekte für die Bewältigung der Folgen der Kli-
maerwärmung sind, kann dies neben Aspekten 
der Erholungsfunktion von Grünflächen als ver-
stärkendes Element des öffentlichen Interesses 
argumentiert werden. Gesicherte Aussagen des 
VfGH dazu fehlen bislang.89 Da in die Interessen-
abwägung auch die Höhe einer allfälligen Ent-
schädigung einfließt, dürfte für solche Projekte in 
Ländern, in denen bei Rückwidmungen lediglich 
die Kosten von Aufwendungen für die Baureif-
machung ersetzt werden, eine besondere Begrün-
dung für die konkrete Inanspruchnahme eines 
Grundstücks erforderlich sein.

Rückwidmungen für Maßnahmen der lokalen 
Grünflächenplanung könnten umso leichter reali-
siert werden, als die Raumordnungsgesetze stärker 
als derzeit die Maßnahmen gegen den Klimawandel 
und seine Folgen als wichtige Ziele der örtlichen 
Raumordnung positivrechtlich verankern. Staats-
ziele allein können solche Rückwidmungen zwar 
argumentativ unterstützen, aber nicht tragen.90

h) Maßnahmen zur Verbesserung des 
Stadtklimas

Dabei handelt es sich vielfach um Begrünungen 
von Fassaden, die Schaffung von Grünflächen im 
Bauland oder die Rekultivierung von versiegel-
ten innerstädtischen Böden. Dabei können unter 
Umständen Rückwidmungen von unbebautem 
Bauland erforderlich sein. Diese sind im Lichte 
der Judikatur des VfGH durchaus zulässig, wenn 
sie sich auf überzeugende, faktenbasierte ökolo

89	 Der VfGH hat in den dazu bisher anhängigen Verfahren lediglich das Fehlen einer ausreichenden Grundlagenforschung und einer entsprechen-
den Interessenabwägung bemängelt, ohne sich dazu inhaltlich zu äußern.

90	 Staatsziele hatten in der Judikatur des VfGH immer nur eine bekräftigende, nie eine tragende Wirkung; siehe Weber, Grundrecht auf Umwelt-
schutz, in: Heißl (Hrsg.), Handbuch Menschenrechte (2009), 496 (497).

91	 NÖ, S. Sonst wird die Widmung vom Gemeinderat festgelegt.

gische Konzepte stützen können, die sowohl das 
öffentliche Interesse als auch die Eignung der 
Rückwidmung für die Wirksamkeit der Maß
nahme nachvollziehbar machen. Der Schutz der 
Gesundheit kann sicherlich eine Rechtfertigung 
für das Vorliegen des öffentlichen Interesses bil-
den. Auch für diese Maßnahmen wäre aber eine 
klare gesetzliche Verankerung der gesetzlichen 
Verankerung der Klimawandelanpassung, wozu 
auch Maßnahmen zur Verbesserung des Ober
flächenwassermanagements zählen, als Raum-
ordnungsziel hilfreich.

i) Rückwidmungen von Bauland in andere 
Widmungskategorien als Grünland/
Freiland

Die überwiegenden Fälle von Rückwidmungen 
beziehen sich auf die (Wieder-)Herstellung der 
Freilandwidmung. Es ist aber auch möglich, Bau-
land in andere Widmungskategorien rückzu
widmen. Dies ist regelmäßig der Fall bei befris-
teten Baulandwidmungen. Lediglich das St ROG 
und das TROG schreiben für den Fall des unge-
nutzten Fristablaufs die Rückwidmung in Frei-
land zwingend vor. Eine andere Widmung müsste 
in einem neuen Verfahren erfolgen. In anderen 
Bundesländern91 erfolgt die Rückwidmung in jene 
Kategorien, die vor der Baulandwidmung bestan-
den haben (Folgewidmung).

Darüber hinaus sind Widmungen von Bauland in 
andere Nutzungskategorien als Umwidmungen 
nach den jeweiligen Regeln möglich.
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VI.	 FRAGEN DER ENTSCHÄDIGUNGSPFLICHT 
VON RÜCKWIDMUNGEN

92	 So Pauger, Die Enteignung im Verwaltungsrecht, in: Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch des Enteignungsrechts (1994), 162.
93	 §§ 4 und 41.
94	 §§ 10 ff.
95	 §§ 38 ff.
96	 So § 14 OÖ BauO; § 52 TROG.
97	 Dabei handelt es sich nicht um Rückwidmungen, sondern um Umwidmungen, weshalb das Thema hier nicht weiter vertieft werden soll.
98	 Siehe unten VI. 2. 
99	 Bürgermeister, BVB oder LRg.
100	 So im B, in der St, in T und V.
101	 So in K und NÖ und OÖ.
102	 So auch Onz/Mendel, Rückwidmungen von Bauland in Grünland im Burgenland und in Niederösterreich. Rechtsüberblick und Empfehlungen 

im Auftrag der Planungsgemeinschaft Ost (2017), 24; Kerschner, Festschrift für Eva Schulev-Steindl, 283.

1.	 Die Entschädigung für Rückwidmungen 
in den Raumordnungsgesetzen

Rückwidmungen sind keine Enteignungen, son-
dern Eigentumsbeschränkungen. Den Eigentü-
mer:innen wird das Eigentum nicht entzogen, 
sondern ihre Nutzungsmöglichkeiten werden – in 
unterschiedlicher Intensität – beschränkt.

Die Entschädigungsregeln der einzelnen Raum-
ordnungsgesetze sind sehr unterschiedlich und 
spiegeln die Wertungen der einzelnen Bundes-
länder über Sparsamkeit mit öffentlichen Mitteln 
und Grundrechtswahrung wider. Während der 
VfGH Rückwidmungen nur ausnahmsweise für 
entschädigungspflichtig qualifiziert, hat der OGH 
die Landesgesetze mitunter über den Wortlaut der 
Entschädigungsbestimmungen hinaus eigentü-
merfreundlich korrigiert. Heute sind alle Raum-
ordnungsgesetze mit entsprechenden Entschädi-
gungsbestimmungen ausgestattet, die teilweise 
die Judikatur des OGH widerspiegeln. Die ins-
gesamt sehr restriktiven verwaltungsrechtlichen 
Entschädigungsregeln zeigen die Sozialpflichtig-
keit des Eigentums, die im Bodenrecht traditionell 
stark ausgeprägt ist, in aller Deutlichkeit auf: Ent-
schädigt wird nur bei ganz gravierenden Beein-
trächtigungen und auch dies keineswegs immer.92

1.1.	 Enteignungen

Für Projekte von öffentlichem Interesse auf Vor-
behaltsflächen sind im BRPG93, in der OÖ BauO94 
und der Wr. BauO95 Enteignungen vorgesehen, 
denen freilich Versuche über eine gütliche Zur-
verfügungstellung der betreffenden Grundstücke 
vorangehen müssen. Die Höhe der Entschädigun-
gen kann nach Durchlaufen des Verwaltungs-
weges von den ordentlichen Gerichten nach den 
Vorgaben des EisbEEG oder der Landesstraßenge-
setze96 festgesetzt werden.

1.2.	Einlösungen

Einlösungen von Grundstücken, die mit der Wid-
mung als Sonderfläche behängt werden, sind, 
soweit nicht Enteignungen vorgesehen sind, in 
allen Raumordnungsgesetzen vorgesehen. Wer-
den Grundstücke zu Vorbehaltsf lächen umge-
widmet, so können die Grundeigentümer:innen 
deren Einlösung beantragen. Das Verfahren über 
die Einlösung und die Folgen einer allfälligen 
Nichteinigung über die Höhe des Entgelts ist un-
terschiedlich geregelt.97

1.3.	Entschädigungen für Rückwidmungen/
Umwidmungen

Alle Raumordnungsgesetze sehen Entschädigun-
gen für Rückwidmungen oder Umwidmungen, die 
die Bebaubarkeit von Grundstücken ausschließen 
oder erheblich erschweren, vor. Allerdings reichen 
die Rückwidmung in Freiland/Grünland und der 
damit verbundene Wertverlust allein nicht aus, 
um eine Entschädigungspflicht zu begründen. 
Alle Gesetze verlangen weitere Voraussetzungen, 
die letztlich die Entschädigungspflicht der Ge-
meinden nicht unerheblich beschränken.

Die Judikaturdivergenz zwischen VfGH und OGH 
über die Entschädigungspflicht von Rückübereig-
nungen98 kann für den Rechtsweg relevant sein: 
Die Entschädigungssumme wird in allen Bundes-
ländern von einer Verwaltungsbehörde festge-
legt.99 Dagegen kann entweder das LVwG angeru-
fen werden100 oder es wird die Festsetzung durch 
ein ordentliches Gericht ermöglicht.101 Im ersten 
Fall unterliegen diese Erkenntnisse der nachprü-
fenden Kontrolle des VfGH und/oder des VwGH, 
im letzteren Fall entscheidet der OGH im Revi-
sionsverfahren, was unter Umständen zu einer 
Besserstellung der Grundeigentümerin oder des 
Grundeigentümers führen kann.102
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Die meisten Raumordnungsgesetze sehen eine 
Frist von einem Jahr ab Kundmachung der Rück-
widmung für die Geltendmachung der Entschädi-
gung vor.103

1.3.1.	Burgenland

§ 53 BRPG sieht eine angemessene Entschädigung 
vor, wenn durch die Wirkung des Flächenwid-
mungsplanes (Rückwidmung) oder des Bebau-
ungsplanes (Teilbebauungsplanes) die Bebauung 
eines Baulandgrundstückes verhindert wird und 
dadurch eine Wertminderung entsteht, die für die 
Betroffene oder den Betroffenen eine unbillige 
Härte darstellt. Nach § 53 Abs 2 gibt es allerdings 
nur einen einzigen Fall von unbilliger Härte: die 
im Vertrauen auf die Rechtslage nachweisbaren 
Kosten für die Baureifmachung des Grundstücks. 
Nur diese werden ersetzt.

1.3.2.	 Kärnten

§ 37 K ROG kennt zwei Formen der Entschädigung 
von Rückwidmungen: 

Wird ein Baulandgrundstück in Grünland rück-
gewidmet und dadurch seine Bebauung unzu-
lässig, so sind die Kosten der Baureifmachung 
angemessen zu entschädigen. Findet die Rück-
widmung von Bauland in Grünland innerhalb 
von 25 Jahren nach ihrer Festlegung in Bauland 
statt, ist auch für die Minderung des Verkehrswer-
tes angemessen zu entschädigen, aber nur dann, 
wenn die Widmung als Bauland bei einem frü-
heren Erwerbsvorgang bestimmend für den Wert 
der Gegenleistung war oder dem Erwerbsvorgang 
wertmäßig zugrunde gelegt worden ist. § 37 Abs 3 
enthält sodann einen umfangreichen Katalog von 
Ausnahmen der Entschädigungspflicht, die den 
Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich ein-
schränken,104 sodass die Entschädigungspflicht 
bei Rückwidmungen wohl nur für eine über-
schaubare Zahl von Rückwidmungen besteht.

1.3.3.	 Niederösterreich

§ 27 Abs 1 NÖ ROG ordnet die Entschädigungs-
pflicht der Gemeinden für jene vermögensrecht

103	 In NÖ beträgt diese Frist fünf, in V drei Jahre.
104	 Dies betrifft die Lage in Gefährdungsbereichen oder außerhalb der Siedlungsschwerpunkte, wenn keine nachweislichen Aufwendungen für die 

Baureifmachung getätigt wurden, Rückwidmungen von Aufschließungsgebieten in einer Reihe von Fällen, Fristenablauf bei befristeter Bauland-
widmung u. a.

105	 Eine bloße Verringerung der Nutzung (Baudichtenreduktion von 45 auf 40 %) begründet keinen Entschädigungsanspruch (OGH 8 OB 85/20p, 
23.11.2020).

106	 Danach steht der überwiegende Vorteil einer größeren Gruppe von Personen einer beachtlichen Schlechterstellung eines Einzelnen (Sonderop-
fer) durch einen Widmungsakt gegenüber; siehe OGH 8 OB 85/20p, 23.11.2020.

107	 Eine überwiegende Umschließung durch Bauland ist nicht im mathematischen Sinn, sondern danach zu beurteilen, ob das nicht in Bauland 
gewidmete Grundstück gleichsam eine „Enklave“ im Bauland bildet; so OGH 9 Ob 232/02m, 13.11.2002.

lichen Nachteile an, die durch Änderungen von 
Baulandwidmungsarten in andere Widmungs-
arten entstanden sind. Voraussetzungen sind der 
Ausschluss oder die weitgehende Verringerung 
der Bebaubarkeit des Grundstücks105 und die vor-
handene Bebaubarkeit und Baulandeignung. Als 
vermögensrechtliche Nachteile gelten aber nur 
die Aufwendungen für die Baureifmachung und 
die Minderung jenes Wertes der Grundfläche, der 
einem vorangegangenen Erwerbsvorgang konkret 
zugrunde gelegt worden war, bis zur Höhe des 
ortsüblichen Wertes zum Zeitpunkt des Erwerbs-
vorganges.

Wird die Widmung einer Grundfläche, die der 
Baulandmobilisierung nach § 17 NÖ ROG unter-
liegt (befristete Widmung oder Raumordnungs-
vertrag), geändert, gebührt keine Entschädigung, 
wenn der Gemeinderat innerhalb der einjährigen 
Frist die neuerliche Entscheidung trifft. Andern-
falls ist die Erlangung einer Entschädigung wie-
der möglich.

1.3.4.	 Oberösterreich

Gemäß § 38 OÖ ROG wird eine Entschädigung für 
die nachweisbaren Kosten der Baureifmachung 
im Falle der Verhinderung der Bebauung durch 
eine Änderung des Flächenwidmungsplanes ge-
währt. Das OÖ ROG verlangt dazu eine rechts-
kräftige Bauplatzbewilligung. 

Eine zweite Variante der Entschädigung, die aber 
nicht direkt auf Rückwidmungen bezogen ist, ist 
an der „Sonderopfertheorie“106 orientiert. Wird 
durch Änderung eines Flächenwidmungsplanes 
ein Baulandgrundstück zur Gänze oder überwie-
gend von Bauland umschlossen107 und entsteht 
dadurch für das in seiner ursprünglichen Wid-
mung verbleibende Grundstück eine Wertminde-
rung, so ist diese zu entschädigen.

1.3.5.	 Salzburg

Gemäß § 49 SROG ist für vermögensrechtliche 
Nachteile, die durch eine Widmungsänderung 
von Bauland in Grünland oder Verkehrsfläche und 
die damit verbundene Verhinderung der Verbau-
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ung entstehen, eine angemessene Entschädigung 
zu leisten. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Umwidmung/Rückwidmung innerhalb von zehn 
Jahren nach seiner erstmaligen Ausweisung nach 
dem 1. März 1993 oder während der Wirksam-
keit einer in dieser Zeit erteilten Baubewilligung 
erfolgt. Die Zehn-Jahres-Frist ist ausnahmsweise 
erstreckbar. Ausgenommen sind Umwidmungen/
Rückwidmungen auf Verlangen der Grundeigen-
tümerin oder des Grundeigentümers, bei Verlust 
der Bauplatzeigenschaft wegen der Lage in einem 
Gefährdungsgebiet (Naturkatastrophen) oder in-
folge Fristablauf bei befristeter Baulandwidmung.

Als vermögensrechtliche Nachteile gelten die 
Kosten für die Baureifmachung und jener Teil 
des Wertes der Grundfläche, der beim Erwerb der 
Grundfläche gegeben war und in der Gegenleis-
tung (Kaufpreis, Tauschgrundfläche, Erbverzicht 
u. dgl.) seinen Niederschlag gefunden hat – bis zur 
Höhe des Verkehrswertes.

1.3.6.	 Steiermark

Nach § 44 Abs 4 St ROG begründet die Zuteilung 
von Grundstücken zum Freiland allein keinen 
Entschädigungsanspruch. Ein solcher besteht nur 
für Kosten für die Baureifmachung oder für die 
Wertminderung durch Nichtausweisung eines 
Grundstücks als Bauland bei gleichzeitiger Bau-
landwidmung der das Grundstück umschließen-
den Grundstücke.

Eine Sonderregelung enthält § 44 Abs 9 für den 
Fall einer Veräußerung des rückgewidmeten 
Grundstücks bei späterer Rückwidmung in Bau-
land. Dies ermöglicht die Aufhebung des Vertrags, 
wenn die oder der jetzt begünstigte Erwerber:in 
nicht bereit ist, der Veräußerin oder dem Veräuße-
rer den Wertgewinn zu ersetzen.

1.3.7.	Tirol

§ 76 Abs 1 TROG sieht als Voraussetzung für 
eine Entschädigung eine Umwidmung/Rück
widmung, die eine Bebauung gleich wie beim 
Freiland ausschließt oder einschränkt, vor. Bei 
der Feststellung des Entschädigungsanspruchs 
ist eine Interessenabwägung vorzunehmen: Das 
Interesse an der Beibehaltung der Widmung muss 

108	 Dies gilt gemäß VfGH V 242/2022, 19.09.2023 auch ohne gesetzliche Anordnung (zum NÖ ROG).
109	 Auch hier wird auf das verfassungsrechtlich verpönte „Sonderopfer“ abgestellt.
110	 Nach Ansicht des VwGH (99/06/0024 v. 22.04.1999) und des OGH (7Ob32/08v, 15.05.2008) erfolgt die Gewährung der Entschädigung in Form der 

Privatwirtschaftsverwaltung.
111	 Darauf weist insbesondere Bußjäger, Aktuelle Fragen der Entschädigungspflicht bei Rückwidmungen, Festschrift für Walter Berka (2013), 21 (33) 

hin.

das Interesse an der Umwidmung/Rückwidmung 
überwiegen.108 Ein solches überwiegendes Eigen-
tümerinteresse besteht nach Abs 2 insbesondere 
bei eindeutiger Eignung für die Bebauung bei 
gleichzeitig vorhandener oder leicht herstellbarer 
Erschließung oder, wenn das um-/rückgewidmete 
Grundstück im Nahebereich von gleichartigen 
Baulandgrundstücken liegt.109 In diesen Fällen ist 
die Minderung des ortsüblichen Verkehrswertes 
zu ersetzen. Werden im Zuge der Umwidmung/
Rückwidmung weitere im Eigentum der/des Be-
troffenen stehende Grundflächen als Bauland 
ausgewiesen, wird das Eigentümerinteresse an 
einer Entschädigung verneint. Liegen diese Vor-
aussetzungen nicht vor, so sind jedenfalls die Auf-
wendungen für die Baureifmachung zu ersetzen.

1.3.8.	 Vorarlberg

Gemäß § 27 Abs 1 VRPG ist eine Umwidmung/
Rückwidmung eines Baulandgrundstückes in 
eine Widmungskategorie, die eine Verbauung 
verhindert, entschädigungspflichtig.110 Die Ent-
schädigungspflicht besteht nicht, wenn die Be-
baubarkeit nicht vorhanden ist oder wenn in 
verschiedenen Fällen befristeter Widmung die 
Befristung ungenützt abgelaufen ist.

1.3.9.	 Bewertung

Nach längerer Zeit der Verunsicherung – nicht 
zuletzt aufgrund der schwankenden Rechtspre-
chung der Höchstgerichte – haben alle Bundeslän-
der für Rückwidmungen Entschädigungsregeln 
geschaffen, die die Entschädigungsvoraussetzun-
gen klar festlegen. Der Großteil der Länder hat 
die Entschädigungspflicht restriktiv formuliert, 
sodass die bloße Rückwidmung in einigen Län-
dern überhaupt keinen Entschädigungsanspruch 
begründet, auch wenn damit eine Wertminde-
rung des Grundstücks verbunden ist. Ob dies in 
allen Fällen für die Verfassungskonformität der 
Regelung ausreicht, muss einzelfallbezogen er-
mittelt werden. In den Bundesländern, in denen 
ein verwaltungsrechtlicher Rechtszug vorgesehen 
ist, sind Korrekturen aufgrund der Judikatur des 
VfGH kaum zu erwarten, da kein Rechtszug zu 
den ordentlichen Gerichten existiert. Ein gewis-
ses Unsicherheitspotenzial birgt die Judikatur der 
ordentlichen Gerichte nach wie vor in sich.111
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2.	 Die Judikatur der Höchstgerichte

2.1.	Allgemeines

Der VfGH leitet aus Art 5 StGG und Art 1 1. 
ZPEMRK grundsätzlich keine Verpflichtung zur 
Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen 
ab.112 In Nachvollziehung der Judikatur des EGMR 
erkannte er aber bei gravierenden Eigentumsbe-
schränkungen eine Entschädigungspflicht an.113 
Der VfGH zieht zur Begründung den Gleichheits-
grundsatz und das Verhältnismäßigkeitsgebot 
insbesondere in Form der „Sonderopfertheorie“ 
heran.114 Gewährt der Gesetzgeber für Eigen-
tumsbeschränkungen Entschädigungen, so ver-
langt der VfGH die Gleichbehandlung aller von 
der Maßnahme erfassten Personen.115

Der OGH anerkennt zwar auch die Zulässigkeit 
entschädigungsfreier Eigentumsbeschränkun-
gen, in Anwendung der Sonderopfertheorie ver-
langt er aber in den Fällen, in denen ein gravie-
render Nachteil einzelner Personen zugunsten 
der Besserstellung einer größeren Personengrup-
pe gegenübersteht, eine angemessene Entschädi
gung. Damit misst er die Zulässigkeit entschädi-
gungsloser Eigentumsbeschränkungen ebenso 
wie der VfGH am Gleichheitsgrundsatz und Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip. Allerdings geht der 
OGH weiter: Er spricht in diesen Fällen auch dann 
eine Entschädigung zu, wenn dies nach dem kla-
ren Wortlaut einer gesetzlichen Entschädigungs-
regel ausgeschlossen wäre.116

2.2.	Die Judikatur des VfGH zur Entschädi-
gungspflicht von Rückwidmungen

Der VfGH hat in VfSlg 19.341/2011 ausdrücklich 
festgehalten, dass die Zulässigkeit von Rückwid-
mungen nicht vom Vorliegen einer Entschädi-
gungspflicht abhängig ist. Damit ist er der vom 
OGH geäußerten Rechtsansicht klar entgegen-
getreten. Freilich bleibt es dem Gesetzgeber un-

112	 Siehe die Begründung bei Korinek, Art 5 StGG, in: Korinek/Holoubek et al (Hrsg.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Kommentar, II/2, 5. 
Lfg (2002), Rz 43.

113	 Siehe die Nachweise bei Muzak, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht. Kommentar, 8. Auflage (2020), 790.
114	 Siehe FN 105.
115	 VfSlg 16.316/2001.
116	 Siehe Berka, Das „Sichtfenster zum See“: Zu den entschädigungsrechtlichen Konsequenzen einer Rückwidmung, Zak 2009, 63; Sallinger, Neues 

zur Umwidmungsentschädigung. Zum Beschluss des OGH 5 Ob 30/08k v. 09.09.2008; Auer, Zur Entschädigung bei Rückwidmungen – OGH ver-
sus VfGH, bbl 2011, 168; Bußjäger, Festschrift für Walter Berka (2013) 21.

117	 Siehe oben VI. 1. 3.
118	 VfSlg 16.316/2001. 
119	 VfSlg 19.202/2010; a. A. Wimmer, Entschädigung im öffentlichen Recht (2009), 212.
120	 VfSlg 20.328/2019; VfGH V 242/2022, 19.03.2023.
121	 VfSlg 16.286/2001; 17.396/2004; 16.637/2002.
122	 Die Entschädigungsregeln für Rückwidmungen sehen Entschädigungen ja nur in bestimmten Fällen vor.
123	 VfSlg 16.201/2001; 17.409/2004.
124	 VfSlg 16.201/2001; 18.413/2008; 19.075/2010.

benommen, Entschädigungen für Rückwidmun-
gen zu schaffen. Solche Entschädigungsregeln117 
müssen aber gleichheitskonform ausgestaltet 
sein.118 Ansonsten hat der Gesetzgeber dabei 
einen erheblichen rechtspolitischen Spielraum. 
Gegen eine Reduzierung der Entschädigungsan-
sprüche allein auf die Kosten der Baureifmachung 
hat der VfGH keine Einwände.119

Da Rückwidmungen durch die damit verbundene 
zum Teil erhebliche Wertminderung der betroffe-
nen Grundstücke sehr eingriffsintensiv sind, ver-
langt der VfGH eine ausführliche und nachvoll-
ziehbare Abwägung der privaten Interessen der 
Grundeigentümer:innen an der Aufrechterhal-
tung der Widmung mit den öffentlichen Interessen 
an der Rückwidmung. Dabei genügen allgemeine 
Erörterungen über das öffentliche Interesse des 
mit der Rückwidmung angestrebten Zieles nicht. 
Die Interessenabwägung muss auf das konkrete 
rückzuwidmende Grundstück bezogen sein.120 
Dabei ist auch die Frage allfälliger Entschädi-
gungen in die Interessenabwägung einzubezie-
hen.121 Der VfGH hat dies bisher noch nie explizit 
ausgeführt, aus der Judikatur lässt sich aber ab-
leiten, dass ausreichende Entschädigungen das 
private Interesse an der Aufrechterhaltung der 
Widmung minimieren können. Umgekehrt muss 
mangels Entschädigungen im konkreten Fall122 
das öffentliche Interesse an der Rückwidmung 
entsprechend hoch sein, um das private Interes-
se zu überwiegen. In den Fällen von Korrekturen 
rechtswidriger Baulandwidmung123, bei Rück-
widmungen wegen drohender Naturgefahren und 
mangelnder Baulandeignung verlangt der VfGH 
überhaupt keine Interessenabwägung und damit 
auch keine Berücksichtigung der Schwere des 
Eigentumseingriffs124 und privater Interessen.

Wird über Entschädigungen im Verwaltungsweg 
entschieden, weist der VfGH dagegen erhobene 
Beschwerden zurück. Er begründet dies damit, 
dass es sich dabei um „Civil Rights“ im Sinne des 
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Art 6 EMRK handelt, deren Entscheidung in die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fällt.125

Der VfGH lehnt eine Entschädigungspflicht für 
Rückwidmungen nach wie vor ab. Gleichwohl 
sind Entschädigungen auch für den VfGH für die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer (konkre-
ten) Rückwidmung relevant: Sie sind bei der Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Interessen 
hinreichend zu berücksichtigen. Ihr gänzliches 
Fehlen kann bei einer gravierenden Wertminde-
rung des Grundstücks ein Gewicht erhalten, das 
die Unzulässigkeit der Rückwidmung bewirken 
kann.126

2.3.	Die Judikatur des OGH

Die Judikatur des OGH steht zwar einer Ent-
schädigungspflicht für Rückwidmungen grund-
sätzlich positiver gegenüber als die des VfGH127, 
folgt aber gleichwohl dem VfGH mit der Aner-
kennung der Möglichkeit von entschädigungs-
freien Rückwidmungen.128 Dabei hebt er immer 
wieder die Bedeutung der Sonderopfertheorie 
hervor129, die er bisher – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – aber nicht überspannt hat. Die 
Entschädigungspflicht für Rückwidmungen ist 
auch für den OGH primär eine Frage der positiv-
rechtlichen Entschädigungsnormen, die er nur 
ausnahmsweise extensiv interpretiert und er-
weitert.130 So hat er – in Abkehr von der Judikatur 
des VfGH – zu restriktive Entschädigungsregeln 
in den Raumordnungsgesetzen verfassungs-
konform korrigiert.131 In seinem vielbeachteten 
„Sichtfenster-Urteil“132 bejahte er einen Entschä-
digungsanspruch eines Grundeigentümers, ob-
wohl ein solcher Anspruch im VRPG gar nicht 
vorgesehen war. Gegenstand des Verfahrens war 
eine Rückwidmung eines Baulandgrundstücks in 
eine Parkfläche, um die ungehinderte Sicht zum 
Bodensee zu bewahren. Der OGH erblickte im 
Ausschluss der Entschädigung ein verfassungs-
widriges Sonderopfer, das der Gesetzgeber hätte 
berücksichtigen müssen. Der OGH stellte nicht – 
wie rechtlich eigentlich geboten – einen Gesetzes

125	 VfSlg 14.643/1996; 18.470/2008.
126	 Siehe VfGH V 242/2022, 19.03.2023.
127	 Siehe Kerschner, Festschrift für Eva Schulev-Steindl, 282.
128	 Siehe etwa OGH 8 Ob 35/09v, 29.09.2009; 6 Ob 144/16v, 29.11.2016 u. a. 
129	 OGH 2 Ob 52/99g, 11.03.1999; 6Ob 12/06t, 09.03.2006; 5 Ob 30/08k, 09.09.2008 u. a.
130	 So in seinem viel kritisierten Urteil 5 Ob 30/08k, 09.09.2008.
131	 OGH 2 Ob 52/99g.
132	 OGH 5 Ob 30/08k, 09.09.2008; Berka, Zak 2009, 63.
133	 OGH 8 Ob 34/06t, 11.05.2006.
134	 OGH 8 Ob 35/09v, 29.09.2009.
135	 OGH 8 Ob 35/09v, 29.09.2009.
136	 OGH 2 Ob 605/88, 20.06.1989.
137	 Skeptisch Bußjäger, Festschrift für Walter Berka, 33.

prüfungsantrag an den VfGH, sondern sprach 
dem Grundeigentümer eine Entschädigung zu. 

Auch die Entscheidung in einem anderen Fall (in 
Niederösterreich), in dem der OGH feststellte, 
dass die Berechnung der Valorisierung durch Er-
mittlung der  Differenz zwischen Kaufpreis und 
Grünlandwert zum Erwerbszeitpunkt zu erfol-
gen hat, geht über den Wortlaut des § 24 NÖ ROG 
hinaus.133

Die Sonderopfertheorie deckt aber nicht alle Ver-
mögensverluste und Nutzungsbeschränkungen 
ab. Für den OGH sind Entschädigungen an das 
Vorliegen wesentlicher Minderungen der Nutz-
barkeit von Grundstücken geknüpft. Geringfügige 
Beschränkungen sind entschädigungslos hin-
zunehmen.134 Auch das Abstellen auf konkrete, 
nachweisbare Nutzungsbeeinträchtigungen statt 
auf mögliche zukünftige Wertminderungen bei 
der Ermittlung der Entschädigungssumme ent-
spricht der Rechtsprechung des OGH.135 Sehr re-
striktive Entschädigungsregeln wendet er aber 
durchaus grundrechtsfreundlich an. So inter-
pretierte er die Bestimmung des § 25 Abs 5 OÖ 
ROG, wonach dann, wenn durch eine nachträg-
liche Änderung des Flächenwidmungsplans die 
Bebauung des Grundstücks wieder zulässig wird, 
der Anspruch auf Entschädigung erlischt, durch-
aus eigentümerfreundlich. Er trat der Auffassung 
der Behörde und der Untergerichte entgegen, 
dass es dabei nicht auf die generelle Bebauungs-
möglichkeit ankomme. Vielmehr entfällt dieser 
Anspruch nach der Judikatur des OGH nur dann, 
wenn durch die neuerliche Rückwidmung die 
wirtschaftlich gleiche Lage wiederhergestellt sei 
wie bei der ursprünglichen Baulandwidmung.136

Der OGH anerkennt Entschädigungsansprüche 
für Rückwidmungen grundsätzlich nach Maßgabe 
der Entschädigungsbestimmungen in den Raum-
ordnungsgesetzen. Umstrittene rechtsfortbildende 
Urteile finden sich in der neueren Judikatur nicht 
mehr. Insofern scheint zwischenzeitlich weitge-
hende Rechtssicherheit eingetreten zu sein.137
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3.	 Die Zulässigkeit des Verzichts auf 
Entschädigungen

Der Verzicht im öffentlichen Recht war im 19., aber 
auch noch im 20. Jahrhundert ein umstrittenes 
Thema.138 Heute ist die Zulässigkeit des Verzichts 
im öffentlichen Recht durch die Rechtsprechung 
der Höchstgerichte und der Literatur hinlänglich 
klargestellt.139

Der Verzicht auf eine Entschädigung kann in 
Form der Nicht-Inanspruchnahme der Entschädi-
gung erfolgen. Da alle Entschädigungen für Rück-
widmungen nur auf Antrag und innerhalb einer 
bestimmten Frist zugesprochen werden, braucht 
der entsprechende Antrag schlicht nicht fristge-
recht gestellt werden.

Es ist jedoch auch eine Willenserklärung zulässig, 
die das Erlöschen des subjektiven Rechts auf die 
Entschädigung zum Inhalt hat. Eine solche Wil-
lenserklärung hat gegenüber der Behörde oder 
dem Gericht zu erfolgen und bewirkt den Unter-

138	 So wurde lange diskutiert, ob der Bundespräsident auf sein Amt verzichten könne, da dies in der Bundesverfassung nicht vorgesehen ist.
139	 Siehe die Nachweise bei Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. (2021), Rz 1162; derselbe, Zum Verzicht auf Entschädigung wegen 

Rückwidmung, bbl (2008), 135.
140	 OGH 7 Ob 32/08v, 15.05.2008 unter Bezugnahme auf VwGH 99/06/0024, 22.04.1999.

gang dieses Rechts. Analog zu den bürgerlich-
rechtlichen Willenserklärungen kann ein Ver-
zicht nur bei Gewalt, List oder schwerem, nicht 
vorwerfbarem Irrtum widerrufen werden.

Im Anschluss an die Judikatur des VwGH hat der 
OGH die Vergabe von Entschädigungen nach der 
Vorarlberger Rechtslage als Akte der Privatwirt-
schaftsverwaltung qualifiziert.140 In diesen Fällen 
ist ein Verzicht, wie generell im Zivilrecht, prob-
lemlos möglich.

Ein Entschädigungsverzicht kann auch Teil eines 
Raumordnungsvertrages sein. Damit können 
konsensuale Gesamtpakete geschnürt werden, 
die sowohl die Interessen der Gemeinde an einer 
raumordnungsrechtlichen Neugestaltung eines 
Gebietes als auch die Interessen der Grundeigen-
tümer:innen hinlänglich berücksichtigen. Dazu 
können Kompensationsleistungen, Grundtausch 
oder andere Maßnahmen als Gegenleistungen für 
den Entschädigungsverzicht vereinbart werden.



35

RECHTSGUTACHTEN

VII.	DAS ZUSAMMENSPIEL VON HOHEITLICHEN 
UND PRIVATRECHTLICHEN MASSNAHMEN 
BEI RÜCKWIDMUNGEN

141	 Siehe Weber, Art 116 B-VG, in Korinek/Holoubek et al. (Hrsg.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht. Kommentar, I/4,12. Lfg (2016), Rz 13 m. 
w. N.

142	 Zum (nur) differenzierten Legalitätsprinzip der Privatwirtschaftsverwaltung siehe Korinek/Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschafts-
verwaltung (1993) 68; Steinwender, Rechtliche Schranken der Privatwirtschaftsverwaltung der Gemeinden, in: Bußjäger/Eller/Klebelsberg 
(Hrsg.), Die Privatwirtschaftsverwaltung der Länder (2025), 465.

143	 Siehe Berka/Kletecka, Gutachten zu Rechtsfragen der Vertragsraumordnung in Österreich, in: Beiträge der Raumordnung zur Unterstützung 
„leistbaren Wohnens“. Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaft. Schriftenreihe der ÖROK Bd 191 (2014); Lienbacher, Raumordnungsrecht, in: Bach-
mann/Baumgartner/Feik et al. (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 14. Auflage (2022), 527 (559).

144	 VfSlg 15.625/1999.
145	 Berka/Kletecka, Gutachten, 90.
146	 Siehe jüngst Eisenberger/Holzmann/Tauß-Grill/Trettenbrein, Bauland gegen Bares: Wie Kommunen die Umwidmung immer mehr zur Ein-

nahmequelle machen – und wo die (verfassungs-)rechtlichen Grenzen sind, bbl (2025), 91.
147	 Berka/Kletecka, Gutachten, 88; Mast, Der verwaltungsrechtliche Vertrag als Alternative zur Tiroler Vertragsraumordnung? (2003), 99.
148	 Zur Fiskalgeltung der Gemeindeverwaltung siehe die Nachweise bei Berka/Kletecka, Gutachten 87.

1.	 Raumordnungsverträge zur Absicherung 
von Rückwidmungen

Gemäß Art 116 Abs 2 B-VG ist die Gemeinde voll-
umfänglich privatrechtsfähig.141 Sie kann sohin 
auch ohne gesetzliche Grundlage innerhalb der 
Schranken der allgemeinen Bundes- und Landes
gesetze Verträge aller Art abschließen.142 Zusätz-
lich enthalten die Raumordnungsgesetze – in 
unterschiedlicher Ausprägung – Ermächtigungen 
zum Abschluss von Raumordnungsverträgen.143

Im Lichte der Judikatur des VfGH ist die unmittel-
bare Verknüpfung eines Raumordnungsvertrages 
mit einer Widmung verfassungswidrig.144 Die in 
der Praxis immer wieder anzutreffende Vorgangs-
weise, eine bestimmte Änderung des Flächen
widmungsplanes vom vorherigen Abschluss eines 
Raumordnungsvertrages abhängig zu machen, 
ist jedenfalls dann klar rechtswidrig, wenn die 
Umwidmung ohne Vertrag rechtlich nicht mög-
lich gewesen wäre.145 Die häufigsten Inhalte 
von Raumordnungsverträgen betreffen die Um-
widmung in Bauland, wofür sich die Gemeinde 
einen Planwertausgleich sichern will. Aber auch 
erwerbswirtschaftliche Ziele werden mit Raum-
ordnungsverträgen verfolgt.146 Da die vom VfGH 
verpönte Verknüpfung von Vertrag und Widmung 
in der Praxis kaum vermeidbar ist, sind Raumord-
nungsverträge stets mit einem gewissen Risiko, 
wegen Sittenwidrigkeit (§ 879 ABGB) aufgehoben 
zu werden, behaftet.

Raumordnungsverträge über Rückwidmungen 
haben aber zumeist andere Zielsetzungen. Sie 
können sicherstellen, dass Rückwidmungen 
ohne (oft jahrelange) Rechtsstreitigkeiten ver-

fügt werden können, um so öffentliche Interessen 
voranzutreiben. So können Flächentausche, spe-
zielle Angebote an Grundeigentümer:innen oder 
Nutzungsberechtigte, die über die oft kargen 
Entschädigungen der Raumordnungsgesetze 
hinausgehen, und vieles andere vereinbart werden. 
Es können aber auch Entschädigungsverzichte 
vereinbart werden, die auch Rechtsnachfol
ger:innen binden. Vor allem sind mit solchen Ver-
trägen maßgeschneiderte Lösungen für Einzel-
fälle möglich. Jedenfalls muss die Rückwidmung 
gesetzlich möglich sein – ein Vertrag kann eine 
allfällig rechtswidrige Rückwidmung rechtlich 
nicht sanieren. 

Unzulässig sind „oktroyierte Raumordnungsver-
träge“147, zu denen Grundeigentümer:innen auf-
grund der rechtlichen und faktischen Übermacht 
der Gemeinde zum Abschluss gezwungen wer-
den. Diese Verträge verstoßen gegen § 879 ABGB 
und sind mit Nichtigkeit bedroht. Denn auch die 
privatrechtlich handelnde Gemeinde ist an die 
Grundrechte gebunden.148 Da Raumordnungs-
verträge privatrechtliche Verträge sind, kann 
die Gemeinde den Abschluss nicht erzwingen. 
Anders als bei Raumordnungsverträgen, die die 
Umwidmung in Bauland zum Gegenstand haben, 
bedeutet eine Rückwidmung weder einen finan-
ziellen Gewinn der Grundeigentümer:innen noch 
eine Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten 
des Grundstücks. Welche Anreize die Gemeinde 
für den Abschluss eines Vertrages anbieten kann, 
muss einzelfallbezogen geprüft werden.

Zu beachten ist auch die Judikatur des VwGH: 
Diese verlangt auch für Akte der Privatwirtschafts-
verwaltung, die im Zusammenhang mit Hoheits-
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akten stehen, eine gesetzliche Grundlage.149 
Raumordnungsverträge zur Absicherung von 
Rückwidmungen sind daher derzeit noch nicht in 
allen Bundesländern risikofrei150.

2.	 Die (neu geschaffenen) Möglichkeiten 
des Art 15 Abs 5 B-VG

Das Verbot der Verknüpfung von privatrecht
lichen Verträgen mit Hoheitsakten, wie es der 
VfGH postuliert,151 hat die Vertragsraumordnung 
mit erheblicher Rechtsunsicherheit belastet. Denn 
Raumordnungsverträge im Zusammenhang mit 
Widmungsänderungen lassen sich in der Praxis 
nur schwer von den Hoheitsakten trennen. So 
schwebt über vielen solcher Verträge das Damo-
klesschwert der Anfechtung wegen Rechts- und 
Verfassungswidrigkeit (§ 879 ABGB). Um erhöhte 
Rechtssicherheit im Bereich der Vertragsraum-
ordnung zu erzielen, wurde 2024 ein neuer Art 15 
Abs 5 B-VG geschaffen:152 „In den Angelegenhei-
ten der örtlichen Raumplanung (Art 118 Abs 3 Z 
9) sind die Länder im Bereich ihrer Gesetzgebung 
befugt, zur Verfolgung öffentlicher Interessen das 

149	 VwSlg 13.082/1989; 13.625/1992.
150	 Die Anwendungsfälle des § 33 TROG wurden mit der Novelle LGBl 2025/6 zugunsten der Rechtssicherheit erheblich erweitert.
151	 VfSlg 15.625/1999.
152	 BGBl I 2024/89; die Materialien (IA 4013/A,27. GP NR) weisen lapidar auf die damit angestrebte erhöhte Rechtssicherheit; siehe Lendl/Lewisch, 

Art 15 Abs 5 B-VG, in: Kneihs/Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer Kommentar Bundesverfassung (33. Lfg, 2024).
153	 LGBl 2025/6. Weitere Umsetzungen in anderen Bundesländern sind aber in Bälde zu erwarten.

Zustandekommen eines zivilrechtlichen Vertra-
ges als eine Voraussetzung für hoheitliches Han-
deln vorzusehen.“ Damit kann die weitverbreitete, 
aber mit vielen Unsicherheiten belastete Praxis 
der angesprochenen Verknüpfung legalisiert 
werden. Die neue Bestimmung dürfte vor allem 
für die Um- und Rückwidmungspraxis große Be-
deutung erlangen. Für Rückwidmungen kann 
dies etwa die Möglichkeit einer Neuwidmung von 
Bauland als Ersatz für das rückgewidmete Bau-
land, verbunden mit weiteren Vertragsinhalten, 
die nicht nur Gegenstand von Hoheitsakten sein 
können, eröffnen.

Die Reichweite dieser neuen verfassungsrecht
lichen Ermächtigung für Rück widmungen 
ist derzeit noch nicht einschätzbar. Denn die 
Ermächtigung bezieht sich auf den Landes
gesetzgeber und nicht auf die Gemeinden. Diese 
dürfen solche Verknüpfungen erst nach Erlas-
sung der entsprechenden landesgesetzlichen 
Bestimmungen in Anspruch nehmen. Derzeit 
hat aber nur Tirol von dieser Ermächtigung  Ge-
brauch gemacht.153
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VIII.	BAUERWARTUNGSLAND – SINNVOLLES 
INSTRUMENT ZUR FREIHALTUNG VON 
FREIFLÄCHEN? 

1.	 Bauerwartungsland bezeichnet Grundstücke, 
welche zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 
als Bauland gewidmet sind, aber, je nach den 
Vorgaben im örtlichen Raumordnungskon-
zept/Entwicklungskonzept, in absehbarer 
Zeit (zumeist fünf bis zehn Jahre) eine Bebau-
ung erwarten lassen. In Kärnten und Salzburg 
werden sie auch als Aufschließungsgebiet be-
zeichnet. Neben dem Bauerwartungsland, das 
in Entwicklungskonzepten mit der Absicht, es 
innerhalb eines Planungszeitraums als Bau-
land zu widmen, ausgewiesen ist, gibt es auch 
solches, das mit Bedingungen gewidmet wur-
de. Mit Eintritt dieser Bedingungen oder mit 
Zeitablauf erfolgt die Baulandwidmung. 

Widmet die Gemeinde ein Grundstück als Bau-
erwartungsland, so bestätigt sie damit zum 
einen dessen grundsätzliche Eignung als Bau-
land und gibt eine – freilich nicht erzwing
bare – Absicht zu erkennen, das Grundstück in 
absehbarer Zeit zur Bebauung freizugeben.

Es handelt sich dabei – im Unterschied zur 
Frei-/Grünland-Widmung – um eine temporäre 
Freihaltung von Grundflächen vor Bebauung. 
Ihr Ziel dürfte eher in der Vorbereitung einer 
geordneten Baulandentwicklung als in einer 
nachhaltigen Freihaltung von Grundflächen 
zu sehen sein. Als Instrument dafür ist nach 
allen Raumordnungsgesetzen die Widmung als 
Frei-/Grünland samt den entsprechenden Vor-
gaben in den örtlichen Entwicklungskonzep-
ten bzw. Raumordnungsprogrammen wohl am 
besten geeignet.

2.	 Der Österreichische Gemeindebund schlägt 
im Bodenschutzplan einen gezielten Einsatz 

der Widmungskategorie „Bauerwartungsland“ 
vor und ersucht um eine rechtliche Bewer-
tung dieses Vorschlages. Konkret soll landes-
gesetzlich die Möglichkeit geschaffen werden, 
unbebautes Bauland in Bauerwartungsland 
umzuwidmen, wenn der Widmungszweck 
(Bebauung) nicht innerhalb einer zu bestim-
menden Frist erreicht wird. Damit könnte 
nachträglich eine Möglichkeit geschaffen 
werden, die Grundeigentümer:innen zum 
Abschluss von Raumordnungsverträgen zu 
verpflichten. Dies sollte entschädigungsfrei 
möglich sein.

Bei diesem Vorschlag handelt es sich nicht um 
Rückwidmungen, sondern um reine Umwid-
mungen. Aus Sicht der Studienautor:innen lässt 
sich dieser Vorschlag aber nicht verfassungs
konform verwirklichen. Denn eine Umwid-
mung, die ausschließlich den Zweck hat, 
Grundeigentümer:innen zum Abschluss eines 
privatrechtlichen Vertrages zu zwingen, ist 
wohl mit dem Gleichheitsgrundsatz, dem 
Eigentumsschutz und auch mit dem Rechts-
staatsprinzip, zu dem die Bestandskraft von 
Planungsakten gehört, nicht vereinbar. Ob das 
Ziel, auf diesem Wege Bauland zu mobilisieren, 
erreicht werden kann, ist fraglich. Die Umwid-
mung von Bauland in Bauerwartungsland wird 
wohl nur wenige bauunwillige Grundeigen
tümer:innen plötzlich zur Bebauung veran-
lassen. Damit steht auch die Eignung in Frage. 
Auch kann kein:e Grundeigentümer:in zum 
Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages ge-
zwungen werden. Die so eröffneten faktischen 
Möglichkeiten der Gemeinde, Druck auszu-
üben, könnten unter Umständen aber solche 
Verträge anfechtbar machen. 
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IX.	DIE BEDEUTUNG DER WIENERWALD- 
DEKLARATION FÜR RÜCKWIDMUNGEN

154	 Siehe BMLFRW (Hrsg.), Die Wienerwald-Deklaration: Überörtliche Raumordnungsziele als Grundlage für entschädigungslose Baulandrückwid-
mungen (2025).

155	 Siehe schon Loebenstein, Zur Problematik gerichtsfreier Hoheits- und Regierungsakte, FS-Klecatky (1980), 591.
156	 VfSlg 14.643/1996; siehe auch VfSlg 18.304/2007.
157	 VfSlg 15.853/2000; 18.410/2008 u. a.

Die Wienerwald-Deklaration wurde im Rahmen 
der Planungsregion Ost 1987 von den Landes-
hauptleuten von Wien, Niederösterreich und 
dem Burgenland unterzeichnet154 und 2002 als 
revidierte und erweiterte Fassung verabschiedet. 
Rechtlich stellt sie eine nicht den Regeln des Art 
15a B-VG unterworfene Vereinbarung der drei 
Bundesländer dar. Sie stellt Ziele, Planungs- und 
Maßnahmengrundsätze auf, die nicht einklag-
bare Selbstbindungen enthalten. Auch wenn 
nicht gerichtsförmig durchsetzbar, ist sie doch 
ein rechtlich relevanter Regierungsakt155, der als 
solcher auch in der Rechtsprechung Anerkennung 
gefunden hat.

Der VfGH hat in einer (singulären) Entschei-
dung156 die Wienerwald-Deklaration als hin-
reichenden Grund für eine Rückwidmung aner-
kannt, wenn sich anders ihre Ziele nicht erreichen 
lassen. In anderen Erkenntnissen157 hat der VfGH 
allerdings festgestellt, dass eine Berufung auf die 
Wienerwald-Deklaration allein eine Rückwid-
mung nicht rechtfertigt.

Das Beispiel Wienerwald-Deklaration zeigt, dass 
auch rechtlich sanfte staatliche Planungsakte ei-
nen nicht unwesentlichen Beitrag zur rechtlichen 
Entwicklung der ökologischen Orientierung einer 
Region leisten können.
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X.	 ÄNDERUNGSPOTENZIALE IN DEN  
RAUMORDNUNGSGESETZEN

158	 Siehe oben V. 2.

Um Rückwidmungen zugunsten von Flächen-
freihaltungen im Sinne einer modernen Klima-
politik risikoarm verwirklichen zu können, sind 
Anpassungen in den Raumordnungsgesetzen er-
forderlich. Es sollten die spezifisch klimaschutz- 
und klimaanpassungsbezogenen Maßnahmen158 
ausdrücklich in die örtlichen Klimaziele aufge-
nommen werden. Ein örtliches Raumordnungs-
ziel zu Klimaschutz und Klimaanpassung sollte 
aber nicht als vorrangiges Ziel gesetzlich veran-
kert werden, solange nicht der Klimaschutz als 
vorrangiges Ziel Eingang auch in andere landes-
rechtliche Umweltgesetze gefunden hat. Dass zur 
aktiven kommunalen Klimaschutz- und Klima-
anpassungspolitik auch die Rückwidmung von 
unverbautem Bauland – analog zu den Möglich-
keiten im Naturgefahrenmanagement – gehört, 
sollte ebenfalls gesetzlich verankert werden.

Will man für diese Zwecke entschädigungslose 
Rückwidmungen vorsehen, bedarf dies einer 

Novellierung der Entschädigungsregeln für 
Rückwidmungen. Ohne die nötige gesetzliche 
Klarstellung bleiben solche Rückwidmungen ent-
schädigungspflichtig. Verfassungsrechtlich steht 
es dem Gesetzgeber zu, entschädigungslose Rück-
widmungen einzuführen, wenn es das besondere 
öffentliche Interesse verlangt. Dass der Schutz 
der Menschen vor den immer stärker spürbaren 
Auswirkungen des Klimawandels ein immenses 
öffentliches Interesse darstellt, dürfte heute wohl 
unbestritten sein. Es muss aber den klar definier-
ten Eingang in die Raumordnungsgesetze finden, 
um friktionsfrei in der Verwaltungspraxis beste-
hen zu können und um die notwendige Rechts-
sicherheit zu gewährleisten. Freilich bliebe trotz 
einer stärkeren gesetzlichen Verankerung von 
entschädigungslosen Rückwidmungen für Kli-
maschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 
das Risiko einer rechtsfortbildenden Ausweitung 
von Entschädigungspflichten durch die Zivilge-
richte weiterhin bestehen.
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